
xvn. Gesundheitspflege.
1. Aie Kesnndyeils- Meryättnisse.

(Mit 7 Tabellen .)

Die Gesundheitsverhältnisse Wiens waren in den Jahren 1874 — 1876 günstigere,
als in dem unmittelbar vorausgegangenen Triennium . Während im Jahre 1871 der

Tifus , im Jahre 1872 die Blattern und im Jahre 1873 die Cholera , und zwar

die beiden letzteren als schwere, von Außen cingeschleppte , über die ganze Stadt Wien

verbreitete Epidemien herrschten , traten in dieser Periode die Fälle von Tifus und

Blattern , Diftheritis , Scharlach und Blasern nur zeitweilig in einzelnen Gemeindebezirken

über die Normatziffern hinaus auf und hatten daher den Charakter von lokalen

Epidemien . Die Zahl der Verstorbenen des letzten Dezenniums , sowohl in absoluten

Zahlen als auch im relativen Verhältnisse zu den jeweiligen Bevölkerungsziffern

ausgedrückt , war auf Grund der Beschaubefunde der städt . Aerzte folgende:
Tabelle A.

Jahr Bevölkeeungs>
zahl

Verstorbene
Darunter

Nichtwiener

Aus 1000
Bewohner
entfielen

1867 584.000 18.309 1.745 29.»
1868 596.000 19.351 1.880 29.8
1869 607.000 20.214 1.997 29.o
1870 619.000 21.384 2.180 31.i
1871 632.000 22.600 2.056 32.s
1872 644.400 24.907 2.626 34,3
1873 657.100 24.701 2.427 33.8
1874 670.200 19.528 2.212 26.4
1875 683.500 20.045 2.424 25.«
1876 697.100 21.231 2.291 26.»

sonach im 10jährigen Durchschnitte : 29 -0 Verstorbene nach Abzug der Nichtwicner.

Hiezu muß jedoch die schon in dem ersten Abschnitte über den Stand der Bevöl¬
kerung gemachte Bemerkung wiederholt werden , daß die in den Jahren 1870 — 1876

angegebenen Bevölkerungszahlen nicht ans einer Zählung beruhen , sondern ans Grund¬

lage der aus dein Vergleiche der Summar - Ergebnisse der zwei letzten staatlichen

Volkszählungen ermittelten Vermehrungskoöffizienten berechnet wurden , mithin einen
relativen Werth haben . Uebrigens genügen die absoluten Sterbeziffern zur Konstatirung
der unverkennbaren und fortschreitenden Besserung der sanitären Verhältnisse Wiens.



Es starben nämlich
in den Jahren 1874 — 1876 . . . 60 .804 Personen
„ „ „ 1871 — 1873 . . . 72 .208

„ „ „ 1868 - 1870 . . . 60 .949

mithin im letzten Triennium um 1l .404 weniger als im vorletzten . Rechnet man

aber selbst die in den Jahren 1871 — 1873 vorgekommcnen 2855 Cholera - und

3344 Blattern -, zusammen 6189 Todesfälle ab , so ergibt sich noch immer ein

Minus von 5215 zu Gunsten des letzten Trienniums . Und selbst im Vergleiche zu

den vollkommen cpidemiefreien Jahren 1868 — 1870 war die Zahl der Sterbefälle

um 145 weniger , wiewohl die Bevölkerung in den Jahren 1874 — 1876 zweifellos

weit größer war.
Werden die Gesundheitsverhältnisse der drei erwähnten Jahre einzeln ins Auge gefaßt,

so bieten sie nach den Erhebungen der amtlichen Aerzte folgende Erscheinungen : Das

Jahr 1874 war bezüglich seiner Morbilitätsverhältnissc ein normales und günstiges,

der Krankenstand in keinem Monate groß , letzterer von Juni angefangen abnehmend und

in den vier letzten Monaten des Jahres so niedrig , wie er früher kaum beobachtet wurde.

Vorherrschend blieben katarrhalische Krankheiten mit einem mehr entzündlichen Charakter

in der Winters - und Frühlingszeit und einem mehr adinamischcn Anfluge von Anfang

Juli bis Ende September . Etwas weniger günstig waren die Morbilitätsverhältnissc

des Jahres 1875 , indem die Krankcnzahl in den ersten vier Monaten und selbst noch

in der ersten Hälfte Mai stieg und erst von der zweiten Hälfte desselben konstant

bis gegen Ende September abnahm . Bon Oktober bis Jahresschluß hatte sich die

Krankcnzahl entschieden und in progressiver Weise wieder vermehrt . Vorwiegend blieben

fast durch das ganze Jahr katarrhalisch -entzündliche Krankheiten , ferners Lungentuber¬

kulosen , wie überhaupt in den kalten Monate » mehr die Athmungs -, in den warmen

mehr die Digcstionsorgane katarrhalisch ergriffen waren . Abnorm waren die ver¬

mehrten Tifnsfälle in den ersten drei Monaten , die in den Wintermonatcn gegen

Normaljahre relativ hohe Zahl der Blattcrnfälle , der im Spätsommer vermehrte

Scharlach und endlich die in den letzten zwei Monaten des Jahres nahezu epidemisch

herrschenden Masern . Die Zahl der Darmkatarrhc blieb nahezu durch das ganze

Jahr ausfällig gering . Im Jahre 1876 war der Gesammtkrankenstand nicht unge¬

wöhnlich groß , sondern fortwährend innerhalb normaler Grenzen , am Anfang und

gegen Ende des Jahres etwas beträchtlicher , vom Mai bis Ende Juli in

fortwährender Abnahme . Auch in diesem Jahre herrschte der entzündlich -katarrhalische

Krankheitscharakter vor , in einzelnen Monaten , insbesouders unter dem Einflüsse

rauher Witterung und rascher Tempcratnrsprünge , als katarrhalisch -rheumatischer modi-

fizirt . In den kalten Wintermonäten , ebenso wie im Frühlinge und Herbste war der

Katarrh in den Respirazionsorganen , im Sommer im Mggen -Darmtrakte vorwiegend
ausgeprägt . Blagen - und Darmkatarrhc traten jedoch in allen Bezirken und selbst zur

Zeit des Hochwassers auch in den Jnundazionsbezirkcn seltener als in früheren Jahren

auf . Ebenso wurden Tisen nur ganz sporadisch beobachtet . Dagegen herrschten Blattern,

Masern , Scharlach und Diftheritis durch das ganze Jahr und zwar : Blattern und

Blasern von Mai bis Ende Juli als Lokalepidemie im Bezirk Favoriten ; Masern im

Mai und Scharlach im September in der Brigittenau des Bezirkes Leopoldstadt,

letzterer auch im November und Dezember im Bezirke Alsergrund , Diftheritis in

den letzten vier Monaten des Jahres aber ganz vorzüglich im Bezirke Landstraße
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und theilweise im Bezirke Favoriten . Nur die Masern hatten sich im Jahresanfänge
zu einer über einen größeren Theil von Wien verbreiteten aber nicht bösartigen
Epidemie entwickelt.

Diese Morbilitätsverhältnisse entsprechen , wie schon seit einer Reihe von Jahren
beobachtet wurde , den meteorologischen Verhältnissen . Das Plus von 48 '5 A für die
Höhe der Niederschläge im Jahre 1874 , das Hochwasser und theilweise Austreten des
Wassers in den niedrig gelegenen Bezirken im Februar der Jahre 1875 und 1876 , die
sehr intensiven Fröste im Mai des Jahres 1876 , wo selbst noch in der zweiten
Hälfte des gedachten Monates der Thermometer in den Morgenstunden unter den
Gefrierpunkt sank, bildeten nur Ausnahmen von geringerer Bedeutung und kürzerer
Dauer . Der Hauptsache nach kcunzeichneten sich alle drei Jahre durch spät eintretende,
ziemlich frostige Frühling ?, rasch folgende intensive Sommerhitze mit grellen Temperatnr-
sprüngen , durch regnerisches , theilweise stürmisches Herbstwetter , endlich durch lang
dauernden , aber mäßig intensiven Winterfrost.

Uebergehend auf die Darstellung der häufigsten Krankheitsformen folgen hier
die statistischen Ergebnisse des letzten Dezenniums zusammengestellt mit den nöthigen
Erläuterungen:

Entzündungen der Respirazionsorgane.
Tabelle IZ.

Jahr Verstorbene
Perzentantheil

an der Gesammt-
zahl oller im

Jahre
Verstorbenen

Maxima im Minima im

1867 2 .268 11 .7 Jänner August
1868 2.514 12 .2 April und Mai September
1869 2.711 12 .6 Februar August und September
1870 2 .885 12 .7 April September
1871 2.618 11 .6 März September
1872 2 .552 10 .2 März September
1873 2.343 9 .5 Mai September
1874 2 .578 13 .2 März August
1875 2 .512 12 .5 Februar Juli
1876 2 .719 12 .8 Jänner Juli

Im letzten Trienninm forderte diese Krankheitsgruppe 7809 Opfer , gegen
7513 im vorletzten und gegen 8110 im drittletzten. Die durchschnittliche Betheiligungs-
zisfer an der Gesammtmortalität betrug sonach

1869—1871 . . . 12-5°/,,
1871— 1873 . . . 10'4»/o
1873— 1876 . . . 12'8»/g

Da das Triennium 1871 — 1873 als ein abnormes aufzufassen ist, in welchem
durch die Blattern - und Choleraepidcmie die Gesammtsterblichkcit um ein Beträchtliches
erhöht und der entzündliche Charakter der Krankheiten überhaupt mehr zurückgedrängt
war , so deutet die dießmalige Ziffer 12 '8 auf normale Verhältnisse . Auch die Sterb-
lichkeits - Maxima der Fieber sielen im letzten Triennium , wie fast in allen früheren
Jahren in die kalten , die Minima in die warmen Monate.



Tuberkulose *) . Tabelle o.

Jahr Verstorbene
PerzentantheU

an der Gesammt-
summe aller im

Jahre
Verstorbenen

Maxima im Minima im

1867 4 .908 25 g Mai Oktober
1868 5.236 25 .4 April November
1869 5 .123 23 .8 April Oktober
1870 5 .546 24 .4 April September
1871 5.633 24 .9 März Oktober
1872 5 .197 20 .g März «September
1873 4 .846 19 .o März November
1874 4 .459 22 -8 März August
1875 5 .003 24 -0 März September
1876 5.026 23 .8 März Oktober

Aehnlichc Verhältnisse wie bei den obenerwähnten Krankheitsformen ergeben sich
bei der Tuberkulose . Wird vom Jahre 1873 abgesehen , so entfällt auf diese Krankheit
jährlich ein Fünftheil bis zu einem Viertheil sämmtlicher Todesfälle Wiens , mit andern
Worten , von je hundert jährlich in Wien Verstorbenen sind 20 bis 25 der Tuber¬
kulose zum Opfer gefallen . Das letzte Triennium bewegte sich abermals genau inner¬
halb der erwähnten Zahlengrenzen . Da die Verstorbenen an Tuberkulose ( speziell
Lungentuberkulose ) ebensowohl wie jene der entzündlichen Prozesse der Athmungsor-
gane , vorzugsweise dem Alter der Vollkraft (20 — 40 Jahre ) angehören , so erklärt
sich daraus , daß in Wien die Zahl der überhaupt in dieser Altersperiode Ver¬
storbenen - um ein Bedeutendes größer ist als in anderen Sädten . So wird in den
„Veröffentlichungen des kaiserlich deutschen Gesundheitsamtes " vom l2 . Mürz 1877,
Nr . 10 , daraus hingewiescn , daß in Berlin die Zahl der Todesfälle an akuten Ent¬
zündungen der Athmnngsorgane nur <>'02 "/o der Gesannutsterblichkeit betrage , was
nur so auffallender sei, als dagegen die Sterblichkeit des ersten Lebensjahres , insbe-
sonders die Zahl der tödtlich Mausenden Brechdurchfälle kleiner Kinder , daun die des
Tifus und selbst der Distheritis in Wien weit geringer sei als in Berlin . „ Wien —
bemerkt das genannte Blatt — hat sich durch seine verhältnißmäßig geringe Säug¬
lingssterblichkeit vor anderen Großstädten stets ausgezeichnet und es ist diese dort
weit geringer , als in Berlin , Breslau , Danzig , München und Stuttgart . "

Darmkatar r h. Tabelle v.

Jahr Verstorbene
PerzentantheU

an der Gesammt-
summe aller im

Jahre
Verstorbenen

Maxima im Miuima im

1867 1.537 8 .4 September Dezember
1868 1.877 9 .4 Juli Jäuucr
1869 2 .033 9 .S August Dezember
1870 2.375 lO .z Juli Februar
1871 2.427 10 .7 Sevtember ' Jänuer
1872 2 .335 9 .4 April Jäuucr
1873 2 .249 9 .1 August I Dezember
1874 1.653 8.5 August j Jäuucr
1875 I .6I6 8g August ! Dezember
1876 1.696 7.0 August ^ Februar

*) In diese Gruppe satten : Tuberkulose der Hirnhaut , des Kehlkopfes, der Lunge, der Gekrös-
drusen, des Darmes , des Bauchfelles und der Knochen, allgemeine und akute Tuberkulose und Skro¬
fulöse. Die größte Anzahl von Todesfällen weist die Lungentuberkulose auf.



Aus dieser Tabelle ergibt sich eine beträchtliche Abnahme der Todesfälle an
Darmkatarrh in den letzten drei Jahren . Die Ziffer 7 '9 des Jahres 1876
ist die niedrigste des ganzen Dezenniums . Die Maxima fielen auch ' dießmal in die
heißesten , die Minima in die kältesten Monate des Jahres . Noch ist zn bemerken,
daß nahezu alljährlich Mer dießbezüglicher Todesfälle dem Säuglingsalter
angehören.

In fckzions krankh eiten.

Bei der nachfolgenden Darstellung der Jnfekzionskrankheiten muß sich, wie bei
den übrigen Krankheitsformen , auf die tödtlich ab gelaufenen Fälle beschränkt werden
indem für die Erkrankungen an Tifus , Scharlach und Masern bisher keine Mel¬
dungspflicht bestand und diese für Diftheritis erst im September 1876 begann,
Ueberdieß boten die freiwillig eingesendeten Kranken -Meldscheine , ebenso wie die Blattern-
Meldscheine , für welche die Einsendung obligatorisch war , aus vielfachen Gründen
nicht entfernt ein zur wissenschaftlichen Berwcrthnng verwendbares Material.
Die Diftheritis insbesonders ist ein krankhafter Prozeß , dessen wissenschaftliche
Durchforschung der neueren Zeit angchört , obwohl die Krankheit als solche zweifellos
unter den verschiedensten Namen längst bestand . Während nun sicher viele Difthcrien
in früherer Zeit , welche lethal geendet , mit anderen , ganz heterogenen Namen in die
Sterbelisten eingetragen worden sein dürften , trat im Jahre 1876 das andere Extrem
ein , indem nunmehr von einzelnen Aerzten unzweifelhaft krankhafte Prozesse als
Diftherien bezeichnet wurden , welche cs nicht sind und welche man früher als Hals¬
entzündungen , Rachenkatarrhe , Mandelverschwärnngcn u . s. w . insbesonders dann
diagnostizirte , wenn sie günstig abgelanfen waren.

1 . Tifus . In der Zeit vom 1. Jänner bis 16 . April 1875 wurden in den
drei großen Krankenhäusern und im Spitale der bariuh . Brüder in der Leopoldstadt
zchammen 600 Tifuskranke verpflegt und es betrug am zuletzt gcnanuten Tage der
gesammte Tifuskrankenstand dieser Spitäler 270 . Aus den , dem Stadtfisikate täglich
zugemittelten Namensverzeichnissen der diesen Spitälern zugewachsencn Kranken , denen
auch ihr früheres Domizil beigesetzt war , ging hervor , daß eine relativ große Anzahl
der Kranken aus dem k. k. Polizeigefangenhausc , aus der freiwilligen Arbeitsanstalt,
aus den Männcrherbergcn , aus dem k. k. Landesgerichte u . s. w . zuwnchs , ferners
mehrere derselben früher ganz unterstandslos waren oder sich , in dicht gefüllten
Wohnungen , in Ställen u . s. w . aufhicltcn . Diese Wahrnehmungen waren in voller
Uebereinstimmung mit den von den Polizeibezirks - und Armenärzten in den Monats¬
versammlungen zu Protokoll gegebenen Aeußerungcn , aus welchen hervorging , daß in
der Privat - und selbst in der Armenpraxis der Tifus nur in vereinzelten Fällen zur
Behandlung kam . Es dürfte daher die Mehrzahl der Tifusfällc überhaupt auf die
Spitäler entfallen sein, zudem auch nichts über Tifusherde in ganzen Häusern , ja mit
Ausnahme eines einzigen Bezirk (Mariahilf , Millergasse 46 ) selbst nicht in Fami¬
lien verlautete , und diese Krankheit sich ausschließlich auf ganz verwahrloste und
herabgekommcne Individuen der untersten Volksklasse beschränkt haben.

Bei dem Mangel an Erkrankungs - Anmeldungen aus der ärztlichen Praxis
konnten nach den Registern des Todtenbeschreibamtes nur die Sterbeziffern ermittelt
werden.
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Es starben : Tabelle  n.

Jahr esw »che Flecktifus Bauch tifus Zusammen

Vom 3. Jänner bis inklusive 9. Jänner . . 7 7
„ 10. „ „ „ 16. „ . . 5 — 5
„ 17. „ „ „ 23. „ . . 12 3 15
„ 24. „ „ „ 30. „ . . 6 4 10
„ 31. „ „ „ 6. Februar . . 5 1 6
„ 7. Februar „ „ 13. „ ' ' 8 — 8
„ 14. „ „ „ 20. „ . ' 16 6 22
„ 21. „ „ „ 27. „ ' ' 6 7 13
„ 28. „ „ „ 6. März . . 9 1 10
„ 7. März „ „ 13. „ ' ' 14 10 24
„ 14. „ „ „ 20. „ . . 16 18 34
„ 21. „ „ „ 27. „ . . 9 10 19
„ 28. „ „ „ 3. April . . 8 9 17
„ 4. April „ „ 10. „ ' ' 11 6 17
" 11. " " 17. 10 6 16

mithin innerhalb 15 Wochen von der gesammtcn Zivilbevölkerung Wiens 223 Per¬
sonen an Tifus und zwar 142 an Bauch - und 81 an Flecktifus , und es entfielen

auf 4 Wochen des Jänner . . 37
„ „ „ „ Februar . . 49
„ „ „ „ März . . . 87
„ „ „ „ April . . . 50

zusammen . 223 und durchschnittlich per
Monat 63 Todesfälle.

Wird in Betracht gezogen , daß
im Jahre 1867 . . 509
„ „ 1868 . . 641

„ 1869 . . 733
„ „ 1870 . . 594
„ „ 1871 . . 1149 (nach der Nebcrschwemmung, darunter 196 Flecktifen)
„ „ 1872 . . 765
„ „ 1873 . . 742
„ „ 1874 . . 375
„ „ 1875 . . 502 (»ach dem Hochwasser, darunter 151 Flecktifen)

„ „ 1876 . . 272 Personen an Tifus starben , so ergibt sich, daß im
Jahre 1875 außer den 223 Sterbefüllen , welche den früher erwähnten 15 Wochen
angehörten , noch 180 ans den übrigen Theil des Jahres entfielen und die gesammte
Sterbezahl des Jahres 1876 von jener des Jahres 1868 , 1869 , 1871 und 1873 über¬
troffen wurde , ferner , daß im Monate März , in welchem die meisten Tifusfälle (87)
vorkamen , nur um 18 Personen mehr starben als in demselben Monate des Normal-
jahres 1870 , daß auch die Zahl der Sterbefälle im Monate März des Jahres 1871
weit bedeutender (221 ) , ja selbst größer als in demselben Monate der Jahre 1872
(99 ) und 1873 (92 ) war , und daß deßhalb das Auftreten des Tifus im Jahre 1874
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nicht als eine schwere, über die Stadt Wien verbreitete Epidemie aufgefaßt werden
konnte . Das Bedrohliche in seinem Auftreten lag insbesonders darin , daß eine erheb¬
liche Anzahl der Fälle exanthematischer und sonach im hohen Grade ansteckender
Natur war . Außerdem ist beizufügen , daß die Zahl der Tifusfällc im Jahre 1875
schon vom Mai an sich merklich verminderte und zu ganz normalen Zahlen zurück¬
kehrte , so daß glücklicher Weise die Eröffnung eines eigenen Tifusspitales entfallen konnte.

2 . Blattern . An dieser Krankheit starben im letzten Dezennium , und zwar:
» 1867 276

1868 294
1869 328
1870 295
1871 473
1872 3334
1873 1410
1874 928
1875 791
1876 - - 1200 Personen , woraus zu ent-

nehmen ist, daß sich die Zahl der Sterbefälle erst vom Jahre 1871 an beträcht¬
lich zu vermehren begann . Nach der großen Epidemie des Jahres 1872 verringerte
sich wieder dieselbe und die Krankheit machte erst im Jahre 1876 neuerdings Fort¬
schritte . Wiewohl sich nicht in Abrede stellen läßt , daß seit 1873 eine Nachepidemie
herrschte , so läßt sich doch Nachweisen , daß sich die Blattern wie die Diftheritis und
der Tifus seit dieser Zeit nicht über das gesannnte Stadtgebiet erstreckten , sondern
ans einzelne Bezirke desselben beschränkt blieben . Ans die einzelnen Monate entfielen
in den Jahren 1874 — 1876 Blattern -Sterbefälle : Tabelle b'.

Im
Jahre L

A Februar März April Mai Juni A
's
rr

September! Oktober> NovemberDezember Summe

1874 132 104 119 86 92 51 40 38 30 63 82 91 928
1875 !>7 69 70 55 72 64 27 22 40 62 83 130 791
1876 126 94 92 97 119 128 68 93 126 95 73 89 1200

Summe 355 267 281 238 283 243 135 153 196 229 238
310 ^

2919

Die größte Anzahl von Sterbefällcn kamen daher in den Herbst -, Winter - und
Frühlingsmonaten vor , die niedrigste in den Sommermonaten , eine Erfahrung , die auch
in allen Normaljahrcn gemacht wurde , während in der Blatternepidemie des
Jahres 1872 ein konstantes Steigen der Blättern -Todesfälle vom Jänner bis zum
August und von da ab ein alimüliges Sinken derselben bis zum Jahresschlüsse statt¬
fand . Dem Gcschlcchte  nach vcrthcitten sich die 2919 Todesfälle der Jahre 1874
bis 1876 ans 1484 männliche und 1435 weibliche Personen , und dem Alter nach entfielen
in diesem Zeiträume auf das erste Äbensdezenninm (Kindesalter ) 87 bis 81 Perzent
an der gesammten Blatternsterblichkeit , — Erscheinungen , welche sich in Normaljahren
und bei früheren Epidemien in ähnlichen Verhältnissen wiederholten.
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In Bezug auf die örtliche Vertheilung zeigte sich, daß auf die einzelnen
Gemeindebezirke entfielen : Tab . 6.

Im
Jahre

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X.
Aus¬

wärtige
Summe

1874 37 67 57 66 112 91 89 53 44 234 78 928
1875 28 97 71 53 128 37 35 31 34 205 72 791
1876 16 158 74 45 198 160 78 42 51 332 46 1200

Summe 81 322 202 164 438 288 202 126 129 771 196 2919

An der Gesammtzahl der Blättern - Todesfälle ist der Bezirk Favoriten
allein mit einem Viertheil betheiligt . Diesem zunächst waren die Gemeindebezirke
Margarethen , Leopoldstadt und Mariahilf betroffen . Schon bei der Blättern-
Epidemie des Jahres 1872 wurde vermuthet , daß daran am stärksten die Bevölkerung
des Bezirkes Favoriten betheiligt sei, es konnte dies; aber aus dem Grunde nicht mit
voller Bestimmheit nachgewiesen werden , weil dieser Stadttheit damals noch dem
Bezirke Wieden nngehörte . Allein schon im folgenden Jahre , wo man die Sterbefälle
vor - und innerhalb der Favoritenlinie getrennt zählte , zeigte es sich, daß die Blatternsterblich -
kcit 8 -9 Perzent von 1000 Köpfen betrug , während sich dieselbe in dem dicht angrenzenden
Bezirke Wieden auf 18 Perzent , im Bezirke Margarethen aus 2 -8 Perzcut belief
und in allen übrigen Bezirken nur zwischen ' 0 -4 und 1 -9 Perzent schwankte . Die
meisten Todesfälle entfielen im Bezirke Favoriten  auf die Qucllengasse , den
Erlachplatz , die Buchengasse , den Bürgerplatz , die Himbergerstraße , die
Wielandgasse und den Wielnndplatz . Die Ursache des auffallend heftigen Auf¬
tretens der Blattern in diesem Bezirke legt das Stndtfisikat der daselbst wahrgenom-
mcnen geringen Verbreitung der Schutzpockenimpfung bei . Auf Grund dieses Aus¬
spruches wurde am 22 . Juni 1876 daselbst eine öffentliche Impfung vorge¬
nommen und mit so glücklichem Erfolge dnrchgeführt , daß derselben 7l6 Kinder und
mit Einschluß der durch die Privatärzte Geimpften im Ganzen 1114 Kinder unter¬
zogen werden konnten . Seit dieser Zeit ist in diesem Bezirke die Blatternsterblichkeit
ans die normale Zahl zurückgegangen.

Bei diesem Anlasse sei erwähnt , daß laut der durch die k. k. Polizeidirekzion dem
Stadtfisikate mitgetheilten Berichte der k. k. Polizei -Bezirksürzte in Wien

im Jahre 1874 . . . 9 .010
„ „ 1875 . . . 9 .827
„ „ 1876 . . . 12 .380

zusammen . 31 .217
Schutz Pockenimpfungen  vorgcnommen wurden . Diese Zahlen zeigen nun wohl
eine Zunahme , namentlich im Jahre 1876 und es kann auch bestimmt angenommen
werden , daß die wirkliche Zahl der Geimpften noch größer ist, allein dem ungeachtet
muß gegenüber der Anzahl der jährlich Geborenen (bei 28 .000 ) geschlossen werden , daß
sehr viele Kinder im ersten Lebensjahre , wo eben die Blatterngefahr am größten ist,
ungeimpft bleiben , wenn auch eine Anzahl Kinder nicht in ihren Wohnbezirken , sondern
auf dem Lande re. geimpft werden und der Zählung in Wien entgehen.
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Bei der Bedeutung der Frage über den Nutzen der Schutzpockenimpfung , welche
nicht nur in Laienkreisen , sondern auch unter den Aerzten selbst noch immer ihre
Gegner hat , hielt es das Stadtfisikat für seine Pflicht , das ihm in seiner amtlichen
Wirksamkeit zur Verfügung gestellte Material zur Lösung dieser Frage möglichst zu
verwerthen . In seinem Amtsberichte pro 1874 wurden die auf Grund von 2479,
von praktischen Aerzten Wiens eingeschickten Blatternmeldnngen , ferners die auf Grund
der Berichte des Todtenbeschrcibamtes , der städtischen Blatternspitäler , dreier Kindcr-
spitäler und zweier Waisenhäuser gemachten Erhebungen niedergelegt und nachstehende
Resultate ausgesprochen:

1 . In allen Bezirken Wiens , mit Ausnahme des Bezirkes Favoriten war das
Mortalitätsperzent aller erkrankten Ungeimpften vier - bis sechsmal größer als jenes
der erkrankten Ungeimpften ; nach Ausschluß der in die beiden ersten Lebensjahre
fallenden Erkrankungen verringerte sich das Verhältniß ans das Drei - bis Fünffache .*)

2 . Auch in den drei städtischen Blattcrnspitälern wurden vom 2 . Februar 1872
bis 31 . Dezember 1873 im Ganzen 67 :17 Blatternkranke behandelt , darunter befanden
sich:

Zusammen Genesen Gestorben Mortalitäts-
Perzente ,

Geimpfte mit deutlichen Narben . . 589?. 5-199 394 6.o

Solche , bei denen das Jmpfmoment zweifel¬
haft war. 513 346 167 32.5

Nngeimpfte . ' . 351 216 135 38,j

Summe . 6757 6061 696 10.3

Bei einer Gesammtmortalität von 10 3 Perzent betrug die Mortalität der
Geimpften 6 -6 Perzent , der Ungeimpften 38 4 Perzent und der Zweifelhaften
32 -5 Perzent . Rechnet man die zweifelhaften Fälle zu den Geimpften , so ergibt sich
für diese ein Sterbeperzent von 8 -7 Perzent ; wird sie den Ungeimpften zngezählt,
so betrügt das Sterbeperzent derselben 34 -9 Perzent . Es schwankte daher die Morta¬
lität der Geimpften zwischen 6 6 Perzent und 8 -7 Perzent , und jene der Ungeimpften
zwischen 38 -4 Perzent und 34 -9 Perzent . Ganz analoge Verhältnißzahlen ergaben
sich auch im Triennium 1874 — 76 im kommunalen Blatternspitale auf der Sieben¬
brunnenwiese.

3 . In den Kinderspitälern war das Mortalitätsverhältniß der Geimpften zu
den Ungeimpften wie 22 -5 : 710.

4 . In den städtischen Waisenhäusern mit je 100 Kindern , in welchen die Norm
besteht , daß die Anfzunehmenden gut geimpft sein , d. i . deutliche Jmpfnarben Nach¬
weisen müssen , hat sich innerhalb neun Jahren keine Blatternerkranknng ergeben,
obwohl der Gesammtstand selbstverständlich durch jährlichen Ein - und Austritt der
Zöglinge ein wechselnder ist . Dagegen blieben aber die Waisenkinder von anderen

Als Grund der ausnahmsweise « Erscheinungen im Bezirke Favoriten vermuthet das Stadt¬
fisikat , daß wahrscheinlich dort eine Menge Kinder snr geimpft ansgegeben wurden , welche es gar nicht
oder nur mangelhaft waren.
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ansteckenden Exanthemen, speziell von Masern und Scharlach durchaus nicht verschont
sind und im Jahre 1871 in dem Knaben- Waisenhause des Bezirkes Margarethen
mehrere Zöglinge dem Scharlach zum Opfer gefallen.

Auf Grund dieser Beobachtungen sprach sich das Stadfisikat entschieden für
Einführung des Impfzwanges ans und wies auf das deutsche Reich hin, in welchem
derselbe mit dem sprechendsten Erfolge seit zwei Jahren besteht.*)

Was die Leistungen des städtischen Blatternspitales auf der Sieben¬
brunnenwiese in den Jahren 1874— 1876 betrifft, so wurden daselbst 2378 Blnttcrn-
kranke verpflegt. Ausgenommen wurden

im Jahre männliche weibl. Personen
1874 . .
1875 . .
1876 . .

395
329
503

-st
-st
fl-

339
325
451

- - 734
- - 654
--- 954

Zusammen 1227 -st 1115 2342
Ende Dezember 1873 ver¬

blieben in Behandlung . . . 21 fl- 15 -- 36

Summe aller Verpflegten . 1248 fl- l l30 ^ 2378
In Abgang wurden gebracht als

genesen gestorben
im Jahre männliche weibliche männlich>e weibliche Zusammen.

1874 . 366 -st 303 -- 669; 41 -4- 39 — 80; 749
1875 . 274 fl- 201 — 525; 50 -st 51 — 101; 626
1876 . 384 -st 340 - - 724; 123 -st 126 ^ 249; 973

Zusammen . 1024 -st 894 — 1918; 214 -st 216 - - 420; 2348
Ende Dezem-
ber 1876 ver-
blieben . . 18 -4- 12 ^ , 30

Summe der Verpflegten 2378
Von diesen 2378 Kranken wohnten 1970 zur Zeit ihrer Erkrankung in Wien,

während 408 theils aus den Vororten, thcils ans noch entfernteren Ortschaften zuge¬
schickt wurden. Von Oktober 1875 wurden im städtischen Spitale nicht nur Erwachsene,
sondern auch Kinder unter dem zehnten Lebensjahre ausgenommen und verpflegt. Von
Oktober bis Ende Dezember 1875 standen 45, im Jahre l876 aber 213, zusammen
258 blatternkranke Kinder in Pflege. Das Mortalitätsperzent der Behandelten aller
drei Jahre betrug 13-6 ; auf die einzelnen Jahre vertheitt es sich

Erwachsene Kinder
1874 . . . 10-6»/ , . . . -
1875 . . . 13-4 '/, . . . 60-°/o
1876 . . . 14-2°/, . . . 69-9°/,

*) Nach den Mittheilungcn des deutschen Reichs-Gesundheitsamtes sind im Jahre 1876 in
Berlin (mit 994.343 Einwohnern ) im Ganzen 18, in München (mit 200.000 Einwohnern ) 2 Blattern-
sterbesälle, in Breslau (mit 247.000 Einwohnern ), in Danzig (mit 101.637 Einwohnern ), in Stuttgart
(mit 101.629 Einwohnern ), in Elberfeld (mit 81.000 Einwohnern ), in Mainz (mit 50.581 Einwohnern)
keine einzige Person an Blattern gestorben, während — wie früher erwähnt — Wien in demselben
Jahre 1200 Todesfälle vcrzeichnete.
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Das Sterbeperzent der Geimpften zu den Ungeimpsten verhielt sich

im Jahre 1874 wie 10 : 43 ^

„ „ 1875 bei den Erwachsenen wie 10 : 51
„ „ Kindern wie 35 : 64

„ „ 1876 bei den Erwachsenen wie 12 : 46
„ „ Kindern wie 50 : 71.

3. Diftheritis.  Im Jahre 1876 starben an dieser Krankheit in Wien,
und zwar:

zu Hause in Spitälern Zusammen
im I ., Innere Stadt . . 14 . 5 . . 19
„ II ., Leopoldstadt. . . 56 . . 17 . . 67
„ III ., Landstraße ., . . 131 . 46 . . 177
„ IV ., Wieden . . . . 52 . 7 . . 59
„ V., Margarethen . . 35 . . 12 . . 47
„ VI ., Mariahilf . . . 33 . 9 . . 42
„ VII ., Neubau . . . . 32 . 2 . . 34
„ VIII ., Josefstadt . . . 15 . . 13 . . 28
„ IX ., Roßau . . . . 39 . 5 . . 44
„ X ., Favoriten . . . 114 . . 23 . . 137

Von allen Bezirken . . . 515 . . 139 . . 654
Von auswärts . . . . . — . -- 24 . . 24

Gesammtsumme . . . 515 . . 163 . . 678 Personen.

In den letzten zehn Jahren war die Zahl der Todesfälle:

1867 . . . . 72 1869 . . . . 95
1868 . . . . 75 1870 . . . . 126
1871 . . . . 185 1874 . . . . 163
1872 . . . . 213 1875 . . . . 237
1873 . . . . 139 1876 . . . . 678

Diese Zahlen zeigen, daß die Jahressnmme der Diftheritis -Sterbefülle in der
ersten Hälfte dieses Dezenniums die Zahl 200 niemals erreichte. Erst im Jahre 1872
überschritt sie (213) letztere und nach einem merklichen Rückgänge in den Jahren 1873
und 1874 erreichte die Zahl der Fälle im Jahre 1876 die höchste bisherige Ziffer.
Vergleicht man die Diftheritissterblichkeit des Jahres 1876 mit dem Epidemie¬
jahre 1872, wo 3334 Menschen aller Verstorbenen durch Blattern  und mit dem
Epidemiejahre 1873, wo 2855 aller Verstorbenen durch Cholera  dahingerafft
worden sind, so ist schon daraus, ohne in weitere Details einzugehen, die Annahme
gerechtfertigt, daß die Diftheritis im Jahre 1876 nicht als eine über die ganze Stadt
verbreitete Epidemie geherrscht haben kann.
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Die 678 Verstorbenen vertheilten sich ans 330 männliche und 348 wei
Individuen . Dem

im
Alter nach starben

I . Lebensjahre . . .
„ Alter von 1— 5 Jahren . . . 414 ,,
„ „ 5 — lO . . . 171 „
„ „ 10 — 15 . . . 15
„ „ „ 15 — 20 . . . 9 „
„ „ „ 20 — 25 „ . . . 1 „
„ „ „ 25 — 30 ,, . . . 3 ,,
„ „ „ 30 — 35 „ . . . 1 „
„ „ „ 35 — 40 „ . . . 3 „
„ „ „ 40 — 45 „ . . . 1 „
„ „ „ 45 — 50 „ . . . I „
„ „ „ 50 — 55 „ . . . I
„ „ 75 — 80 „ . . . 1 „

Zusammen . 678 Personen.
Es ergibt sich hieraus , daß das kindliche Alter zwischen 1 und 5 Jahren und

zwischen 5 und 10 Jahren für diese Krankheit am meisten empfänglich erscheint.
Das erste Lebensjahr war um Vieles weniger bedroht . Die Gefahr , welche
den Kindern dieser Lebensperiode durch Blattern erwachst , ist im Vergleiche mit der
Diftheritis zweifellos eine ungleich größere . Den Kindern zunächst erscheinen noch die
der Pubertätsperiode sich nähernden Individuen einigermaßen gefährdet . In den
höheren Altersstufen , von 20 aufwärts , kommen die Sterbefälle nur mehr vereinzelt
vor . Bezüglich der zeitlichen  Vertheilung trat dieselbe Erscheinung wie im Jahre 1875
ein , daß nämlich mehr als die Hälfte  der Todesfälle (360 ) den letzten vier Monaten
zusiel . Der Oertlichkeit  nach entfielen , wie schon oben nachgewicsen wurde , die
meisten Fälle ans den Bezirk Landstraße;  diesem zunächst ist am stärksten der Bezirk
Favoriten vertreten . Die kleinsten  Ziffern entfallen auf die Bezirke Stadt und
Josefstadt.

Das Stadfisikat reiht die Diftheritis in die Zahl der einheimisch kontagiösen
Krankheiten ein , ohne daß sie jedoch bisher den Charakter einer allgemeinen Epidemie
annahm . Um der Verbreitung entgegen zu wirken , wurde den Sanitätsaufsehern
die Desinfekzion aller Wohnränme , in welchen Diftheritisfälle vorgekommen waren,
über ärztliche Anordnung zur Pflicht gemacht . Da die Krankheit auf Pilzbildung
beruht und die Möglichkeit ihrer Uebcrtragbnrbeit durch sehr lange Zeit andauert,
wurde zur Desinfekzion der Wohnränme besonders durch die in Folge Verbrennens
von Stücken des Stangenschwcfels auf Kohlen sich entwickelnde schweflige Säure
empfohlen . Wo diese Methode aus was immer für Gründen nicht in Vollzug
kam, mußten Chlordämpfe durch Uebergießcn von Chlorkalk mit verdünnten
Säuren in Anwendung kommen . In beiden Fällen wurden die Bewohner durch
24 Stunden aus den Wohnräumen entfernt , die Dämpfe bei geschlossenen Thüren
und Fenstern entwickelt , die von den Kranken benützten Kleider , Bett - und Leibwäsche
auf Stricken , die im Zimmer gespannt wurden , anfgehüngt und so gleichfalls desinfizirt.
Erst dann setzte man die Räume durch einen Tag bei offenen Thüren und Fenstern einem
möglichst starken Luftzuge aus und reinigte alle waschbaren Gegenstände noch gründlich
unter Zusatz von Lange . Diese Methode war bei gründlicher Durchführung

41
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vom besten Erfolge gekrönt , auch von den praktischen Aerzten fast ausnahmslos ange¬
ordnet und selbst von den Parteien aus eigenem Antriebe verlangt . Der städtische
Arzt Dr . Schmid im Ilk . Gemcindebezirk betont in seinem Berichte mit Befriedigung,
daß in allen Fällen , wo die früher erwähnte Desinfekzion unter seiner persönlichen
Ueberwachung gründlich vollzogen wurde , die Krankheit in den bezüglichen Räum¬
lichkeiten als erloschen zu betrachten war , indem dortselbst kein zweiter Erkranknngsfall
zur weiteren Beobachtung gelangte.

4 . Scharlach , Masern und Keuchhusten . Auch diese Krankheiten waren in den
letzten drei Jahren zeitweilig und lokal (in einzelnen Bezirken ) vermehrt aufgetreten
und wiesen über die Ziffern des letzten Normaljahres ( 1870 ) mitunter ziemlich
weit hinausgchende Mortalitätszahlen nach . Es starben nämlich an

Scharlach Masern Keuchhusten
anno 1870 . . 117 . . 93 . . 160 Personen.

„ 1874 . . 291 . . 148 . . 99
„ 1875 . . 265 . , . 68 . . 107
„ 1876 . . 399 . . 296 . . 247

Im Jahre 1874 beschränkte sich diese Zunahme des Scharlach vorzüglich auf
die Monate Juni , Juli , September und November . Im Jahre 1875 trat er , mit
und ohne Diftheritis , in der zweiten Hälfte des Jahres häufiger , insbesonders heftig
in dem protestantischen Waisenhaus im Bezirke Margarethen , Wienstraße Nr . 51 auf,
in welchem von 37 daselbst verpflegten Kindern (29 Knaben und 8 Mädchen ) während
der Zeit vom 19 . Juli bis 20 . September 1875 31 erkrankten und darunter 3 starben.
In : Jahre 1876 herrschte der Scharlach vorwiegend in den letzten vier Monaten und
besonders in den Bezirken Neubau , Alsergrund , Leopoldstadt und Mariahilf.
Im Bezirke Alsergrund erreichte die Krankheit in den Monaten November und
Dezember die Bedeutung einer Lokalepidemie . Nirgends bildeten sich jedoch Seuchen¬
heerde . In allen Fällen wurde die sorgfältigste Desinfekzion mit Karbolsäure und
durch Entwicklung von schwefliger Säure vorgenommen . Gegen Jahresschluß nahm
die Krankheit rasch ab . Die Masern , mit 296 Todesfällen , herrschten in den ersten
vier Monaten des Jahres 1876 nahezu über ganz Wien verbreitet , dann besonders
ans die Bezirke Alsergrund und Leopoldstadt beschränkt . Von Anfang Mai bis zum
Jahresschlüsse kamen die Masern nur mehr sporadisch vor . Der Keuchhusten , welcher
1876 247 Opfer forderte , war besonders in den Wintermonaten und vorwiegend im
Bezirke Leopoldstadt verbreitet.

Das öffentliche Rettungsgeschäft  bei Verunglückungen aiif offener Straße
wurde insbesonders unter der ersprießlichen Mitwirkung der k. k. Sicherheitswache
in gleicher Weise wie in den früheren Jahren fortgesetzt . Mit Schluß des
Jahres 1876 bestanden in Wien 77 öffentliche Rettungsanstalten , von denen 12 mit
großen , 65 mit kleineren , aber immerhin auch ausreichend ausgestattetcn Ret¬
tungskästen , 41 mit zusammenlegbaren (Dr . Reis ' schen) , 6 mit gewöhnlichen Trag¬
betten versehen waren . Die k. k. Sicherheitswache trat innerhalb des dreijährigen
Zeitraumes in 5223 Fällen von Verunglückungen hilfreich ein , erwarb sich dadurch
die Anerkennung des Gemeinderathes und wurde über Antrag des Stadtfisikates für
besonders hervorragende und erfolgreiche Leistungen durch wiederholte Remunerazionen
im Gesammibetrage von 3870 fl . belohnt.
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Die vom Gkineindcrnthe angeordneten Vorträge über die erste Hilfeleistung
bei Verunglückungen bis zur Ankunft des Arztes wurden alljährlich zweimal
vom Stadtfisikate abgehalten. Diesen Vorträgen wohnten 139 Zuhörer, größtentheils
der städtischen Feuerwehr angehörig, bei, und legten am Schluffe der Kurse meist sehr
zufriedenstellende Prüfungen ab.

Die städtischen Aerzte nahmen Leichenbeschanen
im Jahre 1874 . 13.669
„ „ 1875 . 14.187
„ „ l876 . 15.846

zusammen . 43.702
vor, während sich deren Zahl in den Jahren
Sanitätspolizeiliche Obdukzionen fanden

1871- 1873 aus 51.072 belief.

im Jahre 1874 . 484
„ 1875 . 525

.. 1876 . 523

zusammen . 1532
statt, während deren Zahl in den Jahren 1871—1873 1618, in den Jahren 1868—1870
1820 betrugen. Diese Abnahme ist ein Ergebniß des Ministerialerlasses vom 17.
Oktober 1868, zu Folge dessen bei Verunglückungen ohne fremde Schuldtragung
jede behördliche, bei zweifellosen Selbstmorden aber und konstatirter Identität der
Person des Selbstmörders die sanitätspolizeiliche Obdukzion zu entfallen hat.
Findlingsleichen wurden

im Jahre 1874 . 115
„ 1875 . 95
„ 1876 . 134

zusammen . 344
beschaut, also um 34 mehr als im unmittelbar voransgegangenen Trienninm. Obwohl
sich sonach die Findlingssterblichkeit in letzter Zeit wieder etwas vermehrt hat, so ist sie
doch weit geringer als in früheren Jahren. Die Direkzion der n. ö. Landes-Findelanstalt
hat überdies; im Jahre 1876 in einem an das Stadtfisikat gerichteten Schreiben die
städtischen Aerzte ersucht, jene Fälle, wo eine mittelmäßige oder schlechte Pflege der
Findelkinder konstatirt wird, dieß nebst der Krankheit auf dem Kindeszeichen anzu¬
merken, damit auf Grund einer solchen ärztlichen Bestätigung die betreffenden Pflege¬
parteien für immer von der Findelkinderpflege ausgeschlossen bleiben.

Der Sanitätsdienst hei der städtischen Feuerwehr wurde in dieser Periode
von den beiden Stadtfisikern im wöchentlichen Turnus versehen. Es kamen innerhalb
der drei Jahre 200 Erkrankungen vor; von diesen erforderten 52 die Spitalbehand¬
lung. Die übrigen wurden in der Mannschaftskasernc oder bei ihren Angehörigen
behandelt. Gestorben sind 7 Mann. 389 zum Eintritte in dieses Korps beantragte
junge Leute wurden von den Stadtfisikern einer genauen ärztlichen Untersuchung
unterzogen und von diesen 95 als dienstuntauglich abgewiesen.

41*
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2. Die Kandyllöung der Oesundyeitspolizei.
(Mit 4 Tabellen.)

Die Gesundheitspolizeiwird, insoweit sie in den Wirkungstreis der Gemeinde
fällt, von dem Magistrate und dem ihm unterstehenden Stadtfisikate gehandhabt.
Ueber den Umfang dieses Verwaltungszweiges bietet die auf Seite 87 dieses Berichtes
enthaltene Aufzählung der Agenden des magistratischen Departements Vlll die nöthigen
Anhaltspunkte. Zur Beurtheilung der Thätigkeit des Stadtfisikats, welches in
zwei Abtheilungen, die chemisch-higienische und die medizinisch-praktische, zerfällt, wird
bemerkt, daß die Zahl der Gcschäftsstücke in den Jahren 1874—1876 ans 46.393
gegen 32 303 in den Jahren 1871—1873 stieg, von denen auf die erste Abtheilung
39.276 und auf die zweite 7117 Agenden entfielen. Die Amtshandlungen der ersten
Abtheilnngen vertheilten sich auf 2267 kommissionelle Verhandlungen und Erhebungen,
862 chemische und mikroskopische Untersuchungen, 1304 Revisionen der Märkte,
Schulen, Humanitätsanstalten, Leichenkammern und gewerblichen Unternehmungen, ans
7946 Untersuchungen gesundheitsschädlicher Wohnungen, 1309 Anzeigen wegen Mangels
oder übler Beschaffenheit von Aborten und Pissoirs, 1072 Anzeigen über sanitäts¬
widrige Senk- und Düngergruben, Hauskanäle und Stallungen, 444 Untersuchungen
von Hausbrunnen und 11.984 verschiedene Amtshandlungen über Gebrechen in
sanitärer und sichcrheitspolizeilicher Hinsicht. — Die Geschäfte der zweiten Abtheilung
des Stadtfisikntes vcrtheilten sich auf 1140 ärztliche Untersuchungen, 544 Revisionen
von Privat-Heil- und Irrenanstalten, Versorgnngs- und Waisenhäusern und Rettungs-
anstaltcn, 1532 sanitätspolizeiliche Obdukzionen, ans die Erstattung von 859 Berichten
und Gutachten theils fachlicher, thcils personeller Natur und 1965 Amtshandlungen
mit Bezug ans die Prüfung von ärztlichen Rezepten und die Vidirung und Super-
arbitrirung ärztlicher Zeugnisse.

In Ausübung der Handhabung dewGesundheitspolizei wurde auch in dieser Ver¬
waltungsperiode besondere Aufmerksamkeit dem Wohnungs 'wesen zugewendet. Da sich
unmittelbar nach dem Schluffe der Weltausstellung die Ueberfüllnng einzelner Woh¬
nungen und das Bewohnen ganz ungeeigneter Räume fort erhielt, so setzte der Magistrat
auf Grund des Erlasses der k. k. n. ö. Statthalterei vom 16. Dezember 1873 im
Jahre 1874 besondere Kommissionen zur Untersuchung sanitätswidriger und über¬
füllter Wohnungen ein. Die Sanitätsaufseher , ursprünglich nur für die Desinfek-
zion der Wohnungen während der Dauer der Blattern- und Choleraepidemie in den
Jahren 1872 und 1873 ausgenommen, verblieben im Dienste und wurden zur Wahr¬
nehmung der Sanitätsgebrechen und zur Ueberwachung der behördlichen Aufträge
und der Abstellung der kommissionell erhobenen Sanitätsgebrechenherangezogen.
Im Jahre 1875 nahm der Magistrat unter polizeilicher Assistenz 42 Revisionen
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sogenannter Massenquartiere , theilweisc zur Nachtzeit, vor, welche bedeutende Uebel-
stände zu Tage brachten. Ebenso fanden wiederholte Untersuchungen der Arbeiter¬
baracken im Bezirke Leopoldstadt statt. Die Erhebungen bezüglich der Massen-
qnartierc setzte der Magistrat auch im Jahre 1876 erfolgreich fort und er
wacht durch seine Organe, insbesonders durch das Institut der Sanitätsanfseher
nnt Strenge, daß die getroffenen Verfügungen auch in Vollzug kommen. Im Falle
der Nichtbefolgung kamen die Strafbestimmungen des kais. Patentes vom 20. April 1854
und der Wiener Bauordnung in Anwendung. Die folgenden Tabellen geben ein Bild
der gepflogenen Amtshandlungen des Magistrates in Bezug auf das Wohnungswesen
in den Jahren 1874—1876.

Gclammtiibcrsicht der beanständeten Wohnungen in den Jahren 1874—1876.
Tabelle I.

Die beanständeten Wohnungen zerfallen in

47 25 l8 —
17 1247 48 12 2
60 14 Ils >5
>5 13 7ch 21 13
10 22 36 3

28 6

VIII. 0 414 5
26 4

*) Die sanitären Gebrechen des X. Bezirkes des Jahres 1874 und 1875 sind bei dem
IV . Bezirke gezählt, weil damals noch die Administrazio» des IV. und X. Bezirkes vereinigtwar.
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Bcanjlnndcte vorschriftswidrige Schiasllätten in dm Jahren 1874 — 1876.
Tabelle II.

Jahr

GesammtzahlderGe¬schäftsleutemitsani-tätswidrigenSchlaf¬

stellen

Dieselben verthcilcn sich nach den Besitzern der Wohnungen auf

Schneider

i

SchuhmacherSchlosser

>

Tischler Drechsler Bäcker Gast-n.Kaffee-
HausbesitzerVerschiedeneGeschäftsleuteBesitzervonHer-bcrgenu.Aftcr-

wohnungen

1874 1582 39 ' 5l2 128 232 119 64 96 358 34

1875 579 5 188 67 69 28 30 51 125 16

1876 334 — 95 15 25 20 — 18 171 —

Nachweis der übrige » Amtshandlungen , welche auf das Wohnungswesen Bezug haben.
Tabelle III.

Jahr

Dl esclben betreffen be a n st ä n d e t e

FehlendeAnhaltstangenundMangelderSchutz¬knöpfebeifreitragendenStiegen—schadhafte

Stufen

Rauchrohre,welcheansWohnungenin's Freiegeleitetsind

>

Pissoirs Hauskanäle SenkgrubenDüngergrubenundMangelder¬

selben!

Stallungen
8
<8

1874 48 49 79 218 212 182 556 295

1875 42 115 2l 218 138 127 543 234

1876 21 76 >7 126 47 86 395 77

In Bezug auf Nahrungs - und Genußinittel fanden Revisionen auf den
Viktualienmärkten und Prüfungen von Nahrnngsartikeln bei zahlreichen Geschäftsleuten
statt , letztere zu dein Zwecke , um zu konstatiren , ob bei deren Zubereitung nicht
gesundheitsschädliche Stoffe beigemengt wurden . Die gleiche Aufmerksamkeit hat das
Stadtfisikat der Revision der Kupfer - und Messinggeschirre , sowie der Meßgefüsse , der
Untersuchung der Schön - und Haarfärbemittel zugewendet , indem durch chemische
Untersuchungen die Zulässigkeit zu deren Betriebe erprobt wurde.

Bon den auf Kosten der Gemeinde in den letzten Jahren errichteten Nothspi-
tälern wurde in dieser Periode das provisorische Nothspital auf der Siebenbrun-
nen - Wiese für Blatternkranke ununterbrochen in Anspruch genommen , während das
stabile Epidemiespital an der Triesterstraße geschlossen blieb . Es standen darin in Verpflegung

Erwachsene Kinder zusammen

1874
männlich

305
weiblich

330
männlich weiblich

734
1875 305 303 24 22 654
1876 300 346 113 105 054



Die Kosten der Erhaltung dieses Spitalcs betrugen in den Jahren 1874 bis
1876 durchschnittlich pr . Jahr 81 .408 fl . 55 kr. Zur Deckung derselben wurden
jährlich im Durchschnitte 28 .548 fl . 52 kr. Verpflegsgebührcn eingehoben , so daß die
Gemeinde ' ans dem laufenden Haushalte jährlich 52 .050 fl . 0 -3 kr. beizutragen hatte.
Die bedeutende Höhe dieses Beitrages hat darin ihren Grund , daß die Gemeinde nach
dem Erlasse der k. k. n . ö. Statthalterei vom 20 . Februar 1872 für einen nach der

.111 . Klasse verpflegten Kranken durchschnittlich nur 60 kr. Pr . Tag einzuheben berechtigt
war , während die wirklich aufgelaufenen Kosten in den Jahren 1872 — 1875
2 fl . 0 -5 kr. pr . Tag betrugen . Dieses Bcrhältniß wird sich in nächster Zeit noch un¬
günstiger gestalten ; denn mit dem Erlasse vom 27 . Dezember 1876 setzte die k. k. n . ö.
Statthalterei die Verpflegsgebührcn III . Klasse in den drei k. k. Krankenanstalten
vom 1 . Jänner 1877 an , u . z. :

für Auswärtige . . . . ,von 86 kr. ans 85 kr. pr . Kopf und Tag,
„ zahlungsfähige Wiener „ 66 „ „ 45 „ „
„ zahlungsunfähige „ „ 55 „ „ 18 „ „

herab — eine Verfügung , welche allerdings den Privaten , Genossenschaften , der
Dienstboten -Krankenkasse und namentlich dem Landesfonde zum Vortheile gereicht,
jedoch die Gemeinde voraussichtlich in Bezug auf die Krnnkcnverpstegung in den
Kommnnal -Nothspitülcrn empfindlich berühren wird . Wenn auch dieselbe auf die
kommunalen Nothspitäler , beziehungsweise ans das Blatternspital , keine Anwendung
findet , so geht doch schon aus dem Umstande , daß dieses den Charakter der Oeffent-
lichkcit hat , hervor , daß vom 1 . Jänner 1877 augefangen die Einhebung höherer
Gebührcn als die obenbezeichneten nicht durchführbar ist, weil sich weder die Privat¬
parteien , die Genossenschaften , noch der Landesfond herbeilasseu werden , eine höhere
Verpflegstape zu bezahlen . Da die Gemeinde zur Erhaltung des k. k. allgemeinen
Krankenhauses bedeutende Beiträge leistet *) und durch die von der Gemeinde errichteten
Nothspitäler der Krankenhansfond beträchtlich entlastet wurde , so beanspruchte die
Gemeinde einen Beitrag ans dem Krankenhausfonde zu den Kosten der Verwaltung
ihrer Spitäler , worauf aber die Negierung in ihrem Erlasse vom 24 . März 1876
nicht einging.

Vor Allem aber glaubte die Gemeinde durch den günstiger gewordenen Stand
der Gesnndheitsverhältnisse berechtigt zu sein, das provisorische Blatternspital auf der
Siebenbrunnen - Wiese auflassen zu können . Schon in der zweiten Hälfte des Jahres
1873 hatte sich die Zahl der Blatternfülle so stark verringert , daß von einer Epidemie keine
Rede mehr sein konnte . **) Es richtete deßhalb der Magistrat am 26 . August 1873
an die k. k. n . ö. Stathaltcrci das Ersuchen , die Veranlassung zu treffen , daß die
Aufnahme der Blatterntranken in Wien wieder , wie in normalen Zeiten , in den für
derlei Kranke bestimmten Lokalitäten der k. k. Krankenanstalten in Wien stattfinden
möge , damit das provisorische Nothspital ans der Siebcubrunnen -Wiese im
Gemeindebezirke Margarethen geräumt und nach geschehener Desinfekzion anderen

*) Der Krankenhausfond hat an den städtischen Zuschlägen zur Verzehrungssteuer nnd den
Verlassenschaftsperzenten des allgemeinen Versorgungsfondes Antheile , nnd bezieht aus den Ein¬
nahmen des Bürgerspitales eine fixe Jahressumme.

**) Der Krankenstand im Blatternspitale ans der Siebenbrunnen -Wiese betrug durch längere
Zeit nicht mehr als 40 Köpfe pr . Tag.
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Zwecken zugeführt werden könnte . Mit dem Erlasse vom 28 . Februar 1874 wies
aber die k. k. n . ö. Statthalterei dieses Ansuchen zurück und verlangte von der
Gemeinde , daß vorerst die Errichtung eines verhältnißmüßig großen , zweckmäßig
gelegenen und eingerichteten , allen sanitären Anforderungen entsprechenden stabilen
Pockenhauses von der Kommune in Erwägung gezogen werden möge . Zur
Begründung dieses Verlangens machte die k. k. n . ö. Statthalterei geltend,
daß die gesetzliche Verpflichtung zur Armen - Krankenverpflegung für die Gemeinde
Wien wie für die Vorortegemeinden und für die Gemeinden des flachen Landes
die gleiche sei, daher auch auf die Gemeinde Wien Anwendung zu finden habe.
Speziell die Verpflichtung zur Errichtung eines kommunalen Pockeuhauscs leitet
die k. k. n . ö. Statthalterei aus dem Reichsgesetze vom 30 . April 1870 über
die Organisirung des öffentlichen Sanitätsdienstes , wonach die Durchführung
der örtlichen Vorkehrungen zur Verhütung ansteckender Krankheiten und ihrer Weiter-
verbreitnng in den übertragenen Wirkungskreis der Gemeinde gehört , ab . Endlich brachte
die k. k. n . ö. Statthalterei in Erinnerung , daß im Jahre 1872 über ihre Veranlassung
die psichiatrische Abtheilung des k. k. allgemeinen Krankenhauses auf Kosten der
Blatternstazionen eben dieses Krankenhauses und der Krankenanstalt Rndolfstiftung
unter der Voraussetzung bedeutend vergrößert wurde , daß die transportablen Blattern¬
kranken aus den k. k. Krankenanstalten in das städtische Blatternspital übernommen
werden , wodurch eine empfindliche Verlegenheit von der Gemeinde Wien abgewendet
und erreicht worden sei, indem dadurch die Gemeinde zur Realisirung ihrer Ver¬
pflichtung : Irrsinnige in Pflege zu übernehmen , nicht herangczogeu wurde . Der
Gcmcinderath lehnte jedoch mit dem Beschlüsse vom 14 . Mai 1875 die Errichtung
eines stabilen städtischeil Pvckenhanses mit der Begründung ab , daß nach dem Erlasse des
k. k. Staatsmiuisters vom 20 . Oktober 1863 für die Gemeinde nur die Verpflichtung
bestehe, für den Fall , wenn bei außerordentlichen Epidemien  die Räumlichkeiten der
öffentlichen Krankenhäuser nicht inehr ausreichen sollten , auf deren Dauer Nothspitüler auf
eigene Kosten zu errichten und zu erhalten , welche Verpflichtung der Gemeinderath durch
den Bau und die Einrichtung des Epidemiespitalcs an der Triestcrstraße mit einem Kosten¬
aufwand !: von 453 .500 fl . und mehrerer Rothspitäler in opferwilliger Weise auch
entsprochen habe . Ferners wies die Gemeinde darauf hin , daß laut Z. 60 des Wiener
Gemeindestatutes die Beziehungen der Kommune Wien zum allgemeinen Krankenhause
durch ein besonderes Uebereinkommen mit der Staatsverwaltung geregelt werden
sollen und daß , solange dies; nicht geschehen, die rechtlichen Verhältnisse , welche zwischen der
Gemeinde Wien und dem k. k. allgemeinen Krankenhause zur Zeit des Erscheinens der
Gemeinde -Ordnung der Stadt Wien bestanden , volle Geltung haben . Ueberdieß könne
diese Regelung nur durch eine vertragsmäßige Einigung beider Theile — der kaiserl.
Regierung und der Gemeinde Wien — auf gesetzlichen: Wege und nicht durch eine
einseitige Verwaltungsmaßreget endgiltig getroffen werden . Auch die Beziehung der k. k.
n . ö. Statthalter « auf das Heimatsgesetz vom Jahre 1863 und die im IV . Abschnitte
desselben enthaltene Verpflichtung der Gemeinde zur Armenversorgung erschien dem
Gemeinderathe nicht zutreffend , weil dieses Gesetz bei seinem Erscheinen am 3 . Dezember
1863 den obigen Rechtsstandpunkt der Kommune Wien zum k. k. Krankeuhause und
dessen Fond bereits vorfand , dieses Rechtsverhältnis ; sonnt auch nicht alteriren konnte,
u . z. umsoweniger , als in dem Abschnitte IV des bezogenen Heimatsgesetzes Z. 22,
Alinea I , ausdrücklich gesagt wird , daß in den Einrichtungen der bestehenden Armen-
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und Wohlthätigkeitsanstalteu durch dieses Gesetz nichts geändert wird . Endlich erschien
dem Geineinderathe die durch das Reichsgesetz vom 30 . April 1870 motivirte Auffas¬
sung nicht stichhältig , weil dieses Gesetz Normen über die Einrichtung eines öffent¬
lichen Dienstzweiges enthält , ans welchen : niemals materielle Verbindlichkeiten für eine
Person oder Gemeinde abgeleitet werden können . Da aber die k. k. n . ö. Statthal¬
terei mit dem Erlasse vom 26 . Oktober 1875 auf ihrem Standpunkt beharrte und
den Magistrat neuerlich anwies , die Errichtung eines stabilen Pockenhauses einer Er¬
wägung zu unterziehen , so wurde beschlossen, das Blatternspital auf der Sieben-
brnnnen -Wiese vorläufig und bis auf Weiteres seiner bisherigen Bestimmung zu erhalten.

Noch vor Abschluß dieser Abhandlung bot das häufigere Auftreten des Fleck-
tifus in den k. k. Krankenanstalten der k. k. Statthalterei den Anlaß , den Magistrat
mit dem Erlasse vom 16 . April 1875 zu beauftragen , das städtische Epidemie -Spital an der
Triesterstraße  zur Aufnahme und Verpflegung von Tifnskrankcn zu eröffnen und
bezüglich des Transportes solcher Kranken ähnliche Einrichtungen und Vorkehrungen
zu treffen wie bei den Epidemien der letzten Jahre . Mit Rücksicht auf die Erhebungen
des Wiener Stadtfisikates und auf den durch die Wiener k. k. Polizei -Bezirks -, Armcn-
und städtischen Aerztc ermittelten Sachverhalt , wonach die Sterbeziffern des
Tifns im Jahre 1875 die Verhältnisse normaler Jahre wenig überschritten , hielt
sich aber der Gemeinderath von dem Vorhandensein einer Tifns -Epidemie nicht für
überzeugt und glaubte am 14 . Mai 1875 zu den : Beschlüsse berechtigt zu sein, einen
Rekurs an die k. k. n . ö. Statthaltcrci unter Wahrung seines Rechtsstandpunktes zu
richte ::, zudem in den k. k. Krankenanstalten noch Räume bestanden , welche weder den
Heil - noch den Kehrzweckcn dienten . In Folge dieses Rekurses entschied das k. k.
Ministerium des Innern am 6 . Mai 1876 , „ daß die im IV . Abschnitte des Gesetzes
vom 3 . Dezember 1863 , betreffend die Regelung der Heimatsvcrhältnisse in Ansehung
der Kranken - und Armenpflege , normirte Verpflichtung der Genwinde Wien in dein
Momente Antritt , als die zur Aufnahme von Kranken in den drei Wiener Kranken¬
anstalten vorhandene Anzahl von Betten mit Kranken thatsächlich belegt sei. An dieser
gesetzliche«: Verpflichtung der Gemeinde ändere der Umstand , ob die vollständige
Anfüllung der bezeichneten Anstalten mit Kranke »: zur Zeit der Verbreitung einer
Epidemie , über deren Vorhandensein lediglich die Staatsbehörden zu erkennen berufen
seien oder in epidemicfreier Zeit erfolgt , nicht das Geringste , »veil die gedachten An¬
stalten zur Aufnahme von Kranken über ihren Fassnngsraun : hinaus in keiner Weise
verpflichtet seien . Erheischt dir Spital -Higiene zur Zeit des häufigeren Auftretens
irgend einer ansteckenden Krankheit , wie z. B . Flccktifus , Blattern , die zeitweise
Aufnahme solcher Kranken in die Pflege der drei Wiener Krankenanstalten bei selbst
noch vorhandenen : Belegranm oder stelle sich deren Jsolirung als uothwendig dar , so
habe nach ß . 4 lit . n des Reichsgcsetzes vom 30 . April 1870 die Gemeinde Wien
die örtlichen Vorkehrungen zur Verhütung der Weitervcrbreitung solcher Krankheiten
durch Eröffnung von Nothspitälern zu treffen und ihren Regreß nach den Bestim¬
mungen des Heimatsgesetzes zu suchen ." In Folge dieser Erklärung führte die Gemeinde
Beschwerde bei dem k. k. Verwaltungsgerichtshofe , welche aber unterm 22 . August
1876 mit der Begründung abweislich erledigt wurde , daß der bezogene Ministerial-
Erlaß nicht als eine Entscheidung oder Verfügung betrachtet werden könne , über
welche der Verwaltnngsgerichtshof nach tz. 2 des Gesetzes von : 22 . Oktober 1875
zu erkenne »: habe , sondern sich vielmehr als eine allgemeine Norm , d . >. als eine
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Verordnung darstelle , deren Giltigkeit der Verwaltnngsgerichtshof nach Z. 8 des
obigen Gesetzes erst dann zu prüfen habe , wenn auf Grund derselben eine
spezielle Verfügung oder Entscheidung , wodurch sich die Gemeinde Wien in
ihren Rechten beschwert fände , erlassen werden würde . Durch diese Entscheidung
wurde übrigens konstatirt , daß dem in Beschwerde gezogenen Ministerial -Erlasse
vorläufig noch keine praktische Bedeutung beizumessen sei und jeder einzelne
Auftrag , welcher eventuell auf Grund dieses Ministerial -Erlasses noch ergehen
sollte , wieder in Beschwerde gezogen werden könne.

Im Jahre 1877 trat die kaiserliche Regierung mit neuen Ansprüchen an die
Gemeinde heran . Bei einer am 14 . März 1877 von der k. k. Statthalterei veran-
laßten kommissionellen Berathung hatten die Vertreter der k. k. Landes -Jrren -Anstalten
zur Kenntniß gebracht , daß Letztere , namentlich die Landes - Jrrenanstalt  in Wien,
derart überfüllt seien , daß theils mit der Evakuirung mittelst Entlassung von Kranken
und deren Abtransportirung in andere Anstalten , theils mit der Transferirung von
Geisteskranken aus den hierländigen Irrenanstalten in den gleichen Anstalten anderer
Kronländer in die hiesige Landesirrenanstalt vorgegangen werden mußte , worauf der
n . ö. Landesnnsschnß die Sistirnng der Aufnahme auswärtiger Geisteskranken anordnete,
und die k. k. n . ö. Statthaltern über Ansuchen des Letzteren die Direkzion des k. k.
allgemeinen Krankenhauses anwies , fremdzuständige Geisteskranke aus der Beobachtnngs-
stazion des allgemeinen Krankenhauses vorläufig nicht mehr an die hiesige Landes-
Jrrenanstalt abzngeben . Mit Berufung ans die ßß , 64 und 69 der Gemeindeord-
nnng für Wien , auf die Bestimmungen des IV . Abschnittes des Heimatsgesetzes vom
3 . Dezember 1863 und ans tz. 3 des Sanitätsgesetzes vom 30 . April 1870 forderte Se.
Exzellenz der Herr Statthalter am 15 . März 1877 die Gemeinde ans , mit aller Beschleuni¬
gung Anstalt zu treffen , daß in einer möglichst entsprechenden Weise für die temporäre
Unterbringung und Krankenbehandlnng von Irrsinnigen,  welche dermalen in der
Landes -Jrrenanstalt keine Aufnahme finden können , gegen zweckmäßigen Anspruch des
Ersatzes der Verpflegs - und Krankenkosten vorgesorgt werde . Als die Direkzion des
k. k. allgemeinen Krankenhauses im Zusammenhänge mit dieser Aufforderung sich mit
der Gemeinde wegen Uebernahme von eilf in der psichiatrischen Klinik nicht mehr zu
belassenden Geisteskrankem ins Einvernehmen gesetzt und diese in einer an sie gerich¬
teten Note die Uebernahme derselben aus dem Grunde abgelehnt hatte , weil nach
ihrer Ansicht für sie die Verpflichtung , für die Uebernahme , Unterbringung und Pflege
geisteskranker Personen vorznsorgen , nicht bestehe und aus der Wiener Gemeindeord-
nung auch nicht abgeleitet werden könne , erneuerte der Herr Statthalter am 6 . April
1877 seine Aufforderung an den Bürgermeister , daß er in dem Falle , wenn die
Gemeinde nicht sofort Vorsorge treffe , die erforderliche Verfügung auf deren Gefahr
und Kosten treffen werde . Nachdem der Gemeinderath von dem Stande dieser Ange¬
legenheit in die Kenntniß gesetzt worden , faßte er am lO . April 1877 den Beschluß,
der Anforderung zur augenblicklichen Unterbringung der in Wien erkrankenden , wenn
auch nicht nach Wien oder nach Nieder - Oesterreich zuständigen armen  Geistes¬
kranken , bis die Kranken ohne Nachtheil für ihre oder Anderer Gesundheit aus der
Verpflegung entlassen oder ' in eine andere Verpflegung übernommen werden können,
ohne Anerkennung einer hiefür bestehenden Rechtsverbindlichkeit uachzukommen und
den Rekurs an das k. k. Ministerium des Innern zu ergreifen . Die der Gemeinde
zur Pflege überwiesenen Kranken wurden in einer Privat - Heilanstalt untergebracht.
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Mit Erlaß des k. k. Ministeriums des Innern vom 26 . September 1873
wurde angeordnet , daß die Evidenzhaltuug der Sanitätspersonen in Wien
im Sinne des Gesetzes vom 30 . April 1870 dem Wiener Magistrate zugewiesen
wurde . Durch diese Anordnung sind alle älteren ans die Evidenzhaltung der Sanitäts-
persvnen in Wien Seitens des Doktoren -Kollegiums der medizinischen Fakultät Bezug
nehmenden Verordnungen außer Kraft getreten und die Verfassung und Herausgabe
des ämtlichen Verzeichnisses über die Sanitütspersonen Wiens wird seit dem Jahre 1874
alljährlich vom Wiener Magistrate bewerkstelligt . In Ausführung des oben zitirten
Gesetzes vom 30 . April 1870 werden vom Wiener Magistrate seit dem Jahre 1871
summarische Tabellen über die Sanitätspersonen Wiens nach einem gesetzlich vorge¬
schriebenen Formulare jährlich verfaßt und der Staatsbehörde vorgelegt . Die
Tabelle V . am Schlüsse dieses Abschnittes gibt eine Uebersicht der Bewegung in der
Zahl der Sanitätspersonen in den Jahren 1871 — 1876 , zu deren Erläuterung bemerkt
werden muß , daß die bedeutenden Differenzen in der Abtheilung : Doktoren der Medi¬
zin , dann in den Subrnbriken : Sanitäts -Verwaltung , eingestellte Heilärzte und mediz.
Lehrfach zwischen den Jahren 1871 — 1872 und zwischen den Jahren 1873 — 1876
ihren Grund darin haben , daß Anfangs die Begriffe der Sanitätsverwaltung
im Gegensätze zur Sanitätspflege nicht zweifellos festgestellt und in der Rubrik
Sanitätsverwaltnng Aerzte gezählt worden waren , welche später in die folgenden
Rubriken ausgenommen wurden . Bei Verfassung der Tabellen ist der bestehenden
Vorschrift gemäß jede Doppelzählung der angestellten Aerzte , denen der öffentliche
ärztliche Dienst in mehrfacher Beziehung obliegt , vermieden.

Mit der Verordnung des k. k. Ministeriums des Innern vom 3 . Mai l874 wurden
neue Bestimmungeil für den L eichentransport und für Leichenexhumirun gen
erlassen , welche am 30 . Juni 1874 in Wirksamkeit traten und insoferne eine Verschärfung
der früheren in Wirksamkeit gewesenen Bestimmungen des Leichentransportes vom 13 . August
1859 zur Folge hatten , als dermalen in allen Füllen , in welchen die Beerdigung
auf einem anderen Friedhofe als auf dem zum Sterbeorte zugehörigen vorgenommen
werden soll , die Bewilligung der politischen Behörde erster Instanz , beziehungsweise
ein Leichenpaß erwirkt werden muß , während früher zur Ueberführung von Leichen in die
Umgebung des Ortes bis auf zwei Stunden Entfernung eine besondere Bewilligung
nicht erforderlich war . Im Ganzen wurden Leichenpässe  für die Beerdigung der
Leichen von in Wien verstorbenen Personen in den Jahren 1874 — 1876 1045 aus-
gefertigt.

Von diesen Leichen wurden überführt in Friedhöfe:
1874 1875 1876

der Umgebung Wiens bis auf zwei -stunden
Entfernung. . 71 243 241

anderer Orte Rieder -Oesterreichs. . 59 1l1 101

der Orte anderer Länder der österr . Reichshälfte . . . . 41 40 35

der Orte der ungarischen Reichshälfte . . 16 26 18
der Orte des Auslandes. 17 14 12

204 434 407

Während dieses Trienninms wurden 212 Ex humir ungen  von Leichen
in Wiener Friedhöfen vorgenommen , wobei aber jene nicht gezählt sind , welche
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Behufs Beisetzung in einer in demselben Friedhofe errichteten Gruft oder Behufs
Nebertragung der Leiche in ein anderes Grab desselben Friedhofes vollzogen wurden.

Die detaillirten Nachweisnngen über die exhnmirten Leichen enthält der
Abschnitt : „ Zcntralfriedhof " ( S . 673 ) .

Schon mit dem Beschlüsse vom 17 . Oktober 1871 hatte der Gemeinderath eine
gründliche Reform des Wascnmeisterwesens in Wien angeordnet , womit zugleich
eine Verlegung der Abdeckerei von ihrem alten Standorte in Klederling an einen
geeigneteren , vom Zentralfriedhofe entfernter gelegenen Platz verbunden sein sollte und
prinzipiell ausgesprochen , daß das bisherige primitive Verfahren der Verscharrung der
Thieräser aufhören und die Verwerthung der Thierkadaver und deren Abfälle für
industrielle Zwecke auf eine razionelle und eine der öffentlichen Gesundheit entsprechende
Weise zu geschehen habe . Eine Hauptschwierigkeit bei der Durchführung dieser Reform
bildete zunächst die Klärung des Rechtsverhältnisses des damaligen Wascnmeisters
Johann Georg Hofmann  zur Gemeinde , welcher im Besitze des im Jahre 1802
als verkäuflich erklärten Wasenmeistergcwcrbcs und des faktischen Geschäftsbetriebes,
hieraus einen in einem angeblichen Vertragsvcrhültnisse begründeten Rechtstitel gegen¬
über der Gemeinde ableitcte . Nach längeren Verhandlungen wurde jedoch dieser Rechtstitel
als unbegründet erkannt , Hofmann vom Magistrate am 20 . Jänner 1876 des Dienstes
enthoben und nachdem die bezügliche Entscheidung von der k. k. Statthaltern mit
Erlasse vom 16 . Februar 1876 im Rcknrswege bestätigt worden , ein neuer Wascn-
meistcr provisorisch bestellt . Nach Ordnung dieser Angelegenheit schritt die Gemeinde zur
Inangriffnahme der Reform . Ans ein im Jahre 1874 vorgelegtes Projekt eines neuen Ver¬
fahrens der Kammersdorfcr Fabriksgcsellschaft für chemisch-technische Produkte zur Vertil¬
gung der Thieräser konnte sie nicht eingehcn , weil cs sich dabei nnr um den Bezug des
gcsammten Aasmnteriales und dessen Verarbeitung und Verwerthung handelte , während
es der Gemeinde überlassen bleiben sollte , für den Vollzug aller übrigen im
Wasenmeisterdienste gelegenen Verpflichtungen vorznsorgen . Es wurde vielmehr am
zweckmäßigsten erkannt , daß die Gemeinde selbst eine Anstalt zur Vertilgung der Thier¬
äser errichte . In Bezug auf das hiebei zu beobachtende Verfahren hielt sie sich die
Anträge des Landes - Sanitütsrathes vor Augen , welche die Anwendung der thermo¬
chemischen Methode empfehlen . Als Vorbedingung zur Durchführung der Reform war
es aber auch nothwendig , eine Abänderung der gegenwärtigen gesetzlichen Bestimmungen
hinsichtlich der Verscharrung der Thicräser zu erwirken , zu welchem Zwecke der Gemeinde¬
rath an den Reichsrath eine Pctizion richtete . Hierauf handelte cs sich um die Er¬
mittlung eines geeigneten Platzes für den Bau der neuen Wasenmeistcranstalt . Für
diesen Zweck wurde im Jahre 1875 ein im Gemeindegebiete von Roth - Neusiedel
nächst der Himbergcr -Landesstraße gelegenes Areale ermittelt und für den Ban in Aussicht
genommen . Mehrfache dagegen erhobene Anstände und Bedenken machten es aber noth¬
wendig , den Bau der neuen Anstalt ans dem projektirten Platze fallen zu lassen . Es
wurde mit Gemcinderathsbeschluß vom 2l . März 1876 eine im Gemeindegebicte
von Äaiser - Ebersdorf,  nächst dem Ausflüsse des Donaukanals innerhalb des
dortigen Ucberschwemmnngsdammes gelegene , zum Fondsgnte gleichen Namens gehörige
Grundparzelle Nr . 368 , mit der Bezeichnung „ Roßfrcithofacker " angekauft und für
diese die polizeiliche Genehmigung der Betriebsanlage bei der k. k. Bezirkshanptmann-
schaft Bruck a . L. angcsucht . Die Bewilligung erfolgte am 29 . März 1876 unter



der Bedingung , daß sich die Gemeinde verpflichtete , die Gebäude 30 Bieter vom Fuße
des Jimndnzionsdmnmcs und 70 Bieter vom Ufer des Donankanales landeinwärts
anznlcgen und diese zu umfrieden , als Zufahrtsstraße zur neuen Wasenmeisteranftalt
nicht die Krone des Jnundnzionsdammcs , sondern nur den hinter diesem Damme
befindlichen Gcmeiudcweg zu benützen , die Verscharrung der Thicräscr in der neuen
Anstalt nur bis 1 . Jänner 1878 und nach Ablauf dieses Termincs die Vertilgung
derselben nur ans thermo - chemischem Wege vorznnehmcn und zur Verhütung des
Ansaminclns von Nagethicren für deren kontinnirliche Vertilgung vorzusorgen . Auf
Grund dieser Bewilligung wurde sogleich die Wasenmeisterei von ihrem alten Stand¬
orte in Klederling auf den sogenannten Noßfreithofacker verlegt . Zum Studium der
Einrichtung einer Anstalt , in welcher die Vertilgung der Acser auf thermo -chemi-
schem Wege erfolgt , entsandte der Gcmeinderath mit Beschluß vom 21 . März
1876 eine Kommission nach Berlin.  Gleichzeitig erhielt das Bauamt den
Auftrag zur Ausarbeitung der Detailprojekte für die ganze Anlage . Am 20.
März 1877 genehmigte hierauf der Gemcindcrath die Vorschläge des Magistrates
zur Einrichtung der neuen Wasenmeistcranstalt sowie das technische Projekt , worauf
mit der Note vom 25 . April 1877 die Bewilligung der k. k. Bezirkshauptmann¬
schaft Bruck a . L. für den Bau der Bctricbsanlagen erfolgte . Sobald die gesetzliche
Abänderung der bestehenden Bestimmungen über das Wasenmeisterwesen vorgenommen
und die Beiträge der Vorortegcmcindcn , welche zum Wiener Wasenmeisterbezirk
gehören , zu den Bau - und Betriebskosten der Anstalt festgestellt sein werden , wird
die Gemeinde zur vollständigen Durchführung dieser neuen Organisnzion schreiten.

Der Ausbruch einer lokalen Hundswuthepidemie  in Wien und Umgebung
und die hiedurch vorgekommenen Verletzungen vieler Personen machte im Jahre 1875
die Vorkehrung außerordentlicher Maßregeln zur Hintanhaltung weiterer Unglücksfälle
nothwendig , in Folge dessen die k. k. Statthalterei im Einvernehmen mit der k. k.
Polizeibehörde , dem Gemeinderathe und Magistrate mit dem Erlasse vom 12 . Juni 1875
die Einführung des Maulkorbzwangcs für alle Hunde , sobald sie den Verschluß der
Wohnungen verlassen , anordnctc , und damit in Verbindung spezielle Normen zur
Durchführung der gesetzlichen Vorschriften und in Betreff der Ansfolgung der vom
Wasenmeister eingefangenen Hunde traf .*) Diese Vorschriften wurden mit dem
Statthaltereierlasse , vom 1. Dezember 1876 bezüglich des Blaulkorbzwanges und
des Verbotes der Ansfolgung der vom Wasenmeister cingcfangenen Hunde außer
Kraft gesetzt, und nur hinsichtlich der Hunde , welche zugleich mit einem wüthenden
oder wuthverdächtigen Hunde cingefangcn wurden , ferner bezüglich der Bull-
doggs und des Verbotes , Hunde in Gast - und Kaffeehäuser , in öffentliche Ver-
sammlungs - und Belustigungsorte sowie in Gesellschafts - und Tramwaywägen
mitzunehmen , aufrecht erhalten . In Folge Gemcinderaths - Beschlusses vom 2.
März 1875 wurden vom Magistrate die Thierärztc aufgefordert , sich durch Auf¬
schriftstafeln bekannt zu machen und deren Wohnungen auch in den Gemeindehäusern
anzngeben . Die Zahl der innerhalb der Linien Wiens an das k. k. Thierarznei -Jnstitut
zur Beobachtung  eingclieferten Hunde , bei welchen der Verdacht war , daß sie

*) Den Wortlaut der Kundmachung der k. k. Polizei -Direkzion vom 30 . Juni 1875 enthält
das magistratische Verordnungsblatt fiir das Jahr 1875 , S . 145.
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mit einem wüthenden oder wnthverdächtigen Hunde in Berührung kamen , betrug:
im Jahre 1874 . . 334 Hunde.
„ „ 1875 . . 226 „
„ „ 1876 . . 82 „

Hievon wurden vertilgt:
im Jahre 1874 . . 84 Hunde.
„ „ 1875 . . 66 „
„ „ 1876 . . 40 „

Nach den der Behörde gemachten Anzeigen wurden gebissen:
im Jahre 1874 . . 12 Hunde.
„ „ 1875 . . 18 „

.. 1876 . . 6 ..

Ans dem Rayon der k. k. Polizeibehörde für Wien und Umgebung wurden an
das k. k. Thierarznei -Jnstitut wüthende oder wuthverdächtige Hunde eingeliefert:

im Jahre 1874 . . . 180
„ „ 1875 . . . 151
„ „ 1876 . . . 69

Auf die von der k. k. Polizeibehörde bevorwortcte Einbeziehung der Vororte
Dornbach und Neuwaldegg in den Wasenmeisterbezirk Wien ging der Gemeinde¬
rath nicht ein und beschloß am 6 . April 1875 jene auswärtigen Gemeinden , die zu
dem Wasenmeisterbezirke Wien gehören , zur Beitragsleistung für die Kosten des Wasen¬
meisterdienstes heranzuziehen.

Im Einvernehmen mit der k. k. Polizeibehörde wurde eine telegrafische
Verbindung zwischen dem städtischen Abdeckerei - Gebäude im Gemeindebezirke
Landstraße , den k. k. Polizei - Bezirks - Kommissariatcn und dem Stadtbau¬
amte hergestellt.
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3. Aie Werbesserungs - Abschläge zur Entfernung der Aöfassstoffe.

Die Verhandlungen über die Verbesserung des Verfahrens bei Entfernung der
Abfallstoffe , welche seit mehreren Jahren von der Gemeinde im Interesse der Förderung
der Gesundheit der Bevölkerung gepflogen werden , sind dermalen noch nicht zum
Abschlüsse gelangt . Nachdem der Magistrat das Ergebniß seiner Erhebungen über die
Einrichtungen mehrerer größerer Städte sowie die verschiedenen ihm vorgelegten Vor¬
schläge und Projekte in Bezug auf die Entfernung und Verwerthnng der Abfallstoffe
im Jahre 1872 zur Kcnntniß des Gcmeinderathes gebracht hatte , *) wurde die Ange¬
legenheit vom technischen und sanitätspolizeilichen Standpunkte einer sorgfältigen
Erwägung unterzogen und im Februar 1877 vom Magistrate dem Geineinderathe
einer neue Vorlage übergeben . Zur Begründung der letzteren erörterte der Magi¬
strat die Verhältnisse , unter welchen sich in Wien das gegenwärtige Sistem der Kanali-
sazion entwickelte , die in anderen Städten eingeführten Sisteme und die Gründe,
welche in Wien auf eine Entscheidung in der vom Magistrate vorgcschlagencn Rich¬
tung einwirken.

Die Entfernung der Abfallstosfe und des Spülwassers ans den Häusern sowie
der atmosfärischen Niederschläge von Straßen wird in Wien nebst dem zum geringen
Theile in Anwendung stehenden Sisteme der Abfuhr durch ein Netz von unterirdischen
Kanälen unter Anwendung eines durch die Nivcanverhültnisse begünstigten Schwemm-
sistemes vermittelt . Das nach Maßgabe der allmüligcn Vergrößerung der Stadt ent¬
standene Kanalnetz besteht : 1 . in Hauptsammelknnälen ; 2 . in Sammclkanülen zweiter

Kategorie ; 3 . in nach den Sammelkanälen ausmündcnden Haupt - und Zweigkanülen;
4 . in Hauskanälen und Wasserlüufen . Die Anlage dieses Kanalnetzes wurde durch
die Niveauentwicklung des Bodens der Stadt Wien begünstigt , indem das ganze Terrain
eine von Südwestcn gegen Nordosten abfallende Fläche bildet , an deren Fuße sich die Donau
in zwei Arme getheilt , welche sich erst außerhalb der Stadt vereinigen , hinzicht . Diezwischen
denselben , dem Kanäle und dem Hauptstrombette , gelegenen Stadtheilc erheben sich an
ihrer nördlichen Grenzlinie bis zu 4 — 6 Bieter über den Nullpunkt des Donaukanales
und fallen gegen denselben ab , während das Terrain der am rechten Donaukanalufer
gelegenen Stadttheile und zwar in den niederen Theilcn der Bezirke Innere Stadt,
Landstraße und Alsergrund nur im geringen Maße , sodann aber mit bedeutenderen
Hebungen bis an die südliche und westliche Grenzlinie ansteigt , wo die Terrainhöhe
über dem obigen Nullpunkt bereits 17 ' 22 bis 54 ' 20 , an der äußersten Burgfriedens¬
grenze des Bezirkes Favoriten sogar 85 82 Mieter beträgt . Die Traccn der Haupt¬
sammelkanäle sind durch die Thaleinschnitte der gegen Wien auslaufenden Gebirge
von der Natur selbst vorgezeichnet , indem diese Einschnitte mehr oder minder bedeu¬
tende Bachgerinne enthalten , welche alle in den Donaukanal münden , ursprünglich
offene Gerinne bildeten , später nach Benützung derselben zur Ableitung der Abfall¬
wässer und Unrathsstosfe überwölbt und hiedurch zu reichlich bespülten Sammel¬
kanälen geschaffen wurden.

*) Bergt . die Gemeindeverwaltung der Stadt Wien in den Jahren 1871 - 1873 , S . 569 bis 572.
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Die einzigen , nicht überdeckten Gerinne im Stadtgebiete sind der Wienflnß und

der D ouaukannl . Der ersterc kommt jedoch in Bezug ans die Nnrathableitung nicht

in Betracht , weil letztere durch die mit dem Flnße parallel laufenden Hanpt-

sammelkanälc erfolgt , in welchen nur für den Fall ihrer plötzlichen Uebcrlastung bei

Hochwässern Ucbcrfälle in das Wicnflußbett vorgesehen sind . Der Donaukanal aber
ist bestimmt , den Inhalt des gcsammten Kanalnetzes anfzuiiehmen und in den Haupt-
strom abzuführen.

Die Stadt Wien besitzt gegenwärtig acht gemauerte und cingewölbte Haupt¬
sammelkanüle,  welche das Stadtgebiet in der Hnuptrichtnng von Südwest gegen
Nord oft durchziehen und gewissermaßen Kanalsisteme für sich bilden . Die nachstehende

Tabelle veranschaulicht in Kurzem den Bestand , die Länge , das Qnerprofil und das

Gefälle dieser acht Hauptsammelkanäle.

Qnerprofil
Länge am unteren Ende

Post Hauptkammelknnal im Stadtgebiete Gesällc Anmerkung
(Meter) Höhe Breite

(Meter) (Dieter)

1 Cholcrakanal am recht- 1: 44l Die Ueberfälle gegen daS

seiligcn Wicnflnßufer 5047.22 2.5 l .g bis Wienflnßbett beginnen zu
wirken , wenn das Kanal-

1 : 157 Wasser die Höhe von 0.^
-bis Meter erreicht.

2 Cholerakanal am links- 1 : 270 Ueberfälle , wie oben;

seitigen Wienflnßufcr 5050.85 2.2 1.» bis dieser Kanal ist bei Ab¬
leitung von Regenwasfer1 : 224

1: 133
bis

überlastet.

3 Ottakringerbachkanal . . 2372 .2g l .g 2.8 Mündet in den links¬
seitigen Cholerakanal.

Theiweiser Umbau pro-
jektirt.

1 : 59

1 : 347
4 Alslinchknnnl. 2790.07 2-8 7.1—7.g

1 : 58
5 Währingerbachkanal . . 225.ri 2.2 2.9 1 : 79 Mündet in den Alsbach-

kanal.

6 Hauptsammelkanal , Fa- Mündet provisorisch in

2195.54 2.5 1.9 1: 173 den Arsenalkanal , wird
jedoch bis znm Donau-
kanal verlängert werden.

7 Hauptsammelkanal in (Dermalen) Ist für den Stadttheil

der Brigittenau . . . 1353.1g 2.4 1.9 1 : 5^0 vom Ende derBrigittenau
bis zur oberen Donau¬
straße bestimmt und soll
successive verlängert und

ausgebaut werden.

8 Sammclkanal im nörd- Dient auch zur Entla-

lichcnTheile der Ring¬
straße (vom Burgring
bis zum Donankanal) 1665.48 2.2 1.9 1 : 96

stung des Ottakringer-
bachkanaleS.

Gesammtlänge
22098 -rt Meter



An diese Hauptsammelkanäle schließen sich die Sammelkanäle zweiter
Kategorie  an , welche sich radial in den Bezirken vertheilen. Das Gefälle derselben
beträgt, mit Ausnahme einiger Strecken und des zweiten Sammelkanals in der Bri¬
gittenau(1:645), in der Regel nicht weniger als 1:144 d. h. 6'" per Klafter. Die
Querprofile dieser ans den verschiedensten Bauperiodcn stammenden Kanäle entsprechen
wegen der flachen Sohlen weniger den Anforderungen an gute Schwemmkanäle. Die
dritte Kategorie find die Haupt - und Zweigkanäle,  welche fast alle Straßen
der Stadt in einer Länge von mehr als >60 Kilometer durchziehen. Ihr Gefälle
sinkt nur im Jnundazionsgebicte auf 1:45)0 herab, ist aber in der Regel bei dem
Verhältnisse von 1:144 nicht ungünstig. In Bezug auf die Konstrukzion gilt als
Norm eine lichte Höhe von 1-26 und eine Breite von 0-79 Meter mit halbkreis¬
förmiger Sohle (Eiform) und ausnahmsloser Verwendung des hydraulischen Kalks
als Baubindemittel. Was endlich die Hauskanäle und Wasserlänfe  anbelangt,
so dienen die letzteren(in der Regel nicht schlicfbar) zur Ableitung des Regenwassers
in den Straßen, die ersteren zum Abflüsse der Abfallstoffe und Abfallwässer aus den
Häusern. Die Hauskanäle, im Jahre 1874 mit einer Gesammtlänge von beiläufig
350 Kilometer gemessen, lassen in Folge der durch Private nud in früherer Zeit ohne
gehörige Aufsicht erfolgten Herstellung rücksichtlich der Koustrukzionsart und Solidität
der BauausführungManches zu wünschen übrig und bedingen bei allen Neuherstel¬
lungen, namentlich aber in Bezug auf sich zeigende liebelstände bei Hauskanälen
älterer Konstrukzion, eine besondere Aufmerksamkeit der technischen Kommuual-Organe.

Was die Räumung der Kanäle  selbst aubelaugt, so wird dieselbe durch das
bestehende Schwemmsistein nicht entbehrlich. Dort, wo noch kein Unrathskanal vor¬
handen ist oder wo andere Verhältnisse die Herstellung desselben behindern, werden
zur.Aufnahme der Auswurfstoffe Senkgruben verwendet, deren Inhalt , insoferne er
nicht vom Besitzer selbst zur Düngung seiner Hausgründe benützt wird, ausgehoben
und nbgeführt werden muß. Ebenso müssen dort, wo das Spülwasser zur
kontinuirlichen Fortbewegung des Unraths in den Kanälen nicht hinreicht, die
daselbst stattfindenden Ablagerungen durch gedungene Arbeitskräfte entfernt werden.
Der ausgehobene und verführte Unrath wird auf dein im Bezirke Landstraße
am Donaukanalufer befindlichen Unrathplatze in großen Gruben abgelagert, ohne
weiter verwerthet zu werden.

Die nngestellten Vormerkungen und Berechnungen ergeben übrigens, daß bei
dem jetzigen Bestände des Wiener Kanalsiftems fünf Scchstheile der in die Kanäle
gelangenden Ausscheidungen abgeschwemmt werden, während nur 'Z davon ausge¬
hoben wird. Dabei ist dieser Aushub im Jahre 1875 mit 15.510 Kubikmeter, im
Jahre 1876 mit 14.908 Kubikmeter gefunden worden. Die Kosten für den Neu- und
Umbau von Kanülen erforderten in der Periode vom Jahre 1855 bis inkl. 1875
zusammen eine Summe von. . . 4,399 .787 fl. 67 kr.
Für die Erhaltung wurden . 790.547 fl. 70 kr.
und für die Räumung. 2,007.298 fl. 99 kr.
verausgabt, von welch' letzterer Post auf die Kommune
bezüglich der städtischen Hauptkanäle . 908.504 fl. 42 kr-
und auf die Hausbesitzer bezüglich der Hauskanäle. . 1,098.794 fl. 74 kr'
entfallen.

Gemeinde-Verwaltung Wiens . 42
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Mit der Kanalisazion der Stadt Wien steht jene der an das Gemeindegebiet
angrenzenden Vorortegemeinden Währing , Hernals , Ottakring,  Nenlerchen-
feld , Fünfhaus , Rudolfsheim , Sechshaus , Gaudenzdorf und Meid¬
ling  mit einem Kanalnetze von zehn deutschen Meilen Länge im innigsten Zusam¬
menhänge . Sie leiten ihre Fäkalstoffe theils in die offenen Gerinne der durch¬
ziehenden , im Wiener Gemcindegebiete überwölbten Büche , theils in die beiden
städtischen Hauptsammelkanäle längs der beiden Wienflußufer ab , und zwar ohne daß
sie — mit Ausnahme der Vororte Gemeinde Fünfhaus — einen Beitrag zur Erhal¬
tung und zur Räumung der Kanüle an die Gemeinde leisten . Von zwei Vororten,
Hernals und Ottakring , erfolgt die Einleitung , ohne daß sic die Zustimmung der
Gemeinde Wien erwirkt haben.

Aus den Erhebungen des Magistrates über die in anderen Städten bestehenden
Einrichtungen zur Ableitung des Unrathes ergab sich, daß außer dem Schwemm¬
sist  eine , wie es in Wien eingeführt ist, eine direkte Abfuhr  der Abfallstoffe
angcwendet wird , welch ' letztere sich in das Tonnen - und das pneumatische
Sistem  theilt . Elfteres bezweckt die Aufsammlung der festen und flüssigen Exkremente in
geschlossenen Kübeln oder Tonnen , welche nach erfolgter Füllung , Desinfizirung und
Ersetzung durch leere Gefäße entweder mit dem ganzen Inhalte oder nach Ausscheidung
der flüssigen Stoffe auf den Ausleerungsplatz gebracht werden . Das Tonnensistem
steht in München , Graz , Zürich , Heidelberg,  dann gemischt mit anderen
Sistemen in Paris , Antwerpen , Lyon , Karlsruhe , Ostende , Straßbnrg,
das pneumatische Sistem in einem Theile von Amsterdam und in Leyden  in
Anwendung und es wurde dieses auch auf den Wiener Weltausstellungsanlagcn ver¬
sucht . Im Zusammenhänge mit dem Sistem der direkten Abfuhr steht die Verwer-
thung der Fäkalstosfe , welche jedoch in den meisten Städten bisher zu keinem nennens-
werthen Erfolge geführt hat.

Im Hinblick auf diese Erhebungen bemerkt der Magistrat , daß sich im Allge¬
meinen nicht absprechen lasse, daß bei der direkten Abfuhr der Exkremente mehrfache
Vortheile rcsultiren . Alan erreicht dabei die Reinhaltung des Untergrundes in der
nächsten Nähe der Häuser und der Luft in den Wohnungen , erzielt möglicher Weise
auch eine vollständige Dcsiufekzion der Abfallstoffc und die Zerstörung der in vielen
Exkrementen enthaltenen Koutagien und Miasmen , verhütet die sonst bei Nnrathskauälen
unvermeidlich vorkommende Entwicklung von Kloakeugnsen , indem die Grundursachen des¬

selben nicht eintretcn können , schützt die Flüße vor Verunreinigung und ermöglicht eineVer-
wcrthung der Fäkalstoffe zu Gunsten der Bodenkultur nach Maßgabe der örtlichen Ver¬
hältnisse . Dagegen dürfen aber auch die Nachtheile , welche noch an jedem Systeme der
direkten Abfuhr der Fäkalien konstntirt wurden , nicht übersehen werden . Jedes Sistem der
direkten Abfuhr erfordert nämlich auch die Anlage oder Benützung von Kanälen zur
Ableitung der meteorischen Niederschläge des Schmutz - und Abfallwassers und wenn
man dabei geltend macht , daß diese Kanäle , weil sie keine Fäkalien abzuführen haben,
mit einem verhültnißmäßig kleineren Profile und daher mit geringerem Kostenaufwande
ausgeführt werden können , so ist dieser vermeintliche Vortheil doch nicht zu erreichen,
weil das Volumen der abzuführenden Fäkalstosfe auf die Feststellung des Quer¬
schnittes des Profites keinen entscheidenden Einfluß hat , und hiefür einzig und allein
das Niederschlagsgebiet , von welchem die Wässer ablaufen , maßgebend ist . Die Organi-
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sinnig einer Abfuhr in einer Großstadt macht nothwendig , die hiezu erforderlichen
ersten baulichen Anlagen entweder im ganzen Umfange einer Stadt , oder in einem
einzelnen Stadttheile , je nach der Ausdehnung , welche man der Abfuhr geben will,
herzustelten , wodurch große Kosten erwachsen . Mögen diese auch von irgend einer
Unternehmung getragen werden , so sei doch klar , daß sie in Absicht ans den Betrieb
entweder an die Gemeinde oder an die einzelnen Haus - und Grundbesitzer Forderungen
stellen muß , welche das Sistem für beide kostspielig machen . Ferners erfordert jedes
bisher bekannte Abfuhrssistem ein richtiges Jneinandergreifen der verschiedenen dabei vor¬
kommenden Arbeiten , insbesondere beim Abholcn und Transporte der Gefäße und bedingt
eine genaue Befolgung der den Betrieb der Abfuhreinrichtung regelnden sanitätspolizeilichen
Vorschriften von Seite aller Hausbewohner , insbesondere des Arbeitspersonales und
des Dienstgesindes , zu dessen Ueberwachnng ein großes Anfsichtspersonale erforderlich sei.

Diese und ähnliche Erwägungen bestimmten die letzte Naturforscherversammlung
zu Dresden  zu dem Ansspruche , daß das Tonnensistem jeder Art von Erdgrnben,
ebenso aber das Schweminsistem dem Tonnensistem vorzuziehen sei. Auch der dritte
internazionale medizinische Kongreß in Wien  1873 gab seiner Auffassung über
die Abfuhr der Answurfstoffe in der Resoluzion Ausdruck , daß durch ein gutes
Schwemmsistem den higienischen Anforderungen in einfacher , billiger und wirksamer
Weise möglichst Rechnung getragen werden kann , daß dagegen dort , wo dasselbe , sei
es wegen örtlicher Verhältnisse oder nngenügender Wasserversorgung , oder ans finan¬
zieller Erwägung nicht oder nicht vollkommen durchgcführt werden kann , für die
möglichst vollständige Entfernung der Auswurfstoffe durch Abfuhr vorzusorgen sei,
welche aber gut organisirt und überwacht sein muß , wenn der angestrebte Zweck erfüllt
werden soll . *) Die Erfahrungen mit dem Sisteme der direkten Abfuhr der Fäkalstosfe
bewirkte , daß dasselbe in Städten , wo es besteht , wie in Par i snnd Karlsrnh  e , aufgc-
geben wird . In Berlin, wo  die Entwässerung bisher nur durch die thcils offenen,
theils geschlossenen , in den Spreefluß mündenden Straßenrinnen , und die Beseitigung
der menschlichen Abfallstoffe durch die Anlage von Abtrittsgruben bewerkstelligt wurde,
ist eine neue allgemeine Kanalisazion mit einem in fünf Sckzionen getheilten Schwemm-
sisteme und in Verbindung mit einer Bcrieselungsmethode zur Unschädlichmachung der Aus¬
wurfstoffe im Werke . Aus einer Mittheilung der Stadt Frankfurt  a . M . ist zu entnehmen,
daß inan dort dem neuen Schwemmkanalsisteme , welches an die Stelle der Abfuhr getreten
ist, die besten Erfolge in Bezug auf Entwässerung , Trockenlegung der Stadt , Salnbrität
nachrühmt . Die Stadt London  mit ihrem großartigen Schwemmsisteme und einem
Kanalnetze von 200 deutschen Meilen Länge hatte durch die in fachmännischen Kreisen des
Kontinents geführte Diskussion über die zweckmäßigste Methode der Entfernung der
Abfallstosfe im Juni 1875 ein Komitö eingesetzt - welches die Aufgabe erhielt , eine
Anzahl Städte in England uno am Kontinent zu besuchen , die verschiedenen
Methoden zur Reinigung des Schmutzwassers durch Filtrazion mechanischer und
chemischer Prozesse kennen zu lernen und über den Werth der städt . Auswurfsstoffe
für die Bodenkultur Erfahrungen zu sammeln . Als Ergebnisse seiner Studien sprach

*) Einen bemerkenswerthen Beitrag znr Frage über die Anwendung des Schwemm - oder
Absuhrsistems boten auch die Verhandlungen des Deutschen Vereins für öffentliche Gesundheitspflege
in Nürnberg  am 25 . September 1877 über die Verunreinigung der Flüße durch die in die
letzteren eingeleiteten Kanäle , in denen betont wurde , daß durch das Abfuhrsistem die Verunreinigung
der Kanäle nicht vollständig beseitigt werde-

4M
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sich dieses Komitü nach einem Berichte in der Times vom 2 . Jänner 1877 dahin
aus , daß es noch durch kein Berfahren gelungen sei, eine vollständige Ausscheidung
der festen Auswurfstoffe ans dem Kloakenwasser und eine vollständige Klärung des¬

selben zu erzielen , daß ferner der aus den städtischen Abfallstosfen mit oder ohne
chemische Reagenzien bereitete Kunstdünger die Erzeugnngskosten nicht decke und daß
man durch Berieselung zu Zwecken der Landwirthschaft das Kloakenwasser noch am

besten und billigsten los werde und dadurch eine gehörige Reinigung des Bodens
erzielen könne , wenn die lokalen Verhältnisse diese Anwendung gestatten . Der
chemische Werth der Spüljauche für den Landwirth aber werde herabgemindert,
daß dieselbe durch das ganze Jahr Verwendung finden müsse und die größte Blasse
gerade dann vorhanden sei, wenn sie für den Boden selbst den geringsten Werth hat.

Wendet man die Verhältnisse bei der direkten Abfuhr der Auswurfstoffe auf

die Stadt Wien an , so steht einer Anwendung derselben , abgesehen von den prekären

Vorthcilen der Methode für die öffentliche Gesundheit , als ein Haupthinderniß der

untrennbare Zusammenhang des Kanalnctzes der Mehrzahl der Vororte mit den an¬

grenzenden Kanälen des Wiener Gemeindcgebietes entgegen .*) Wollte auch die städtische
Verwaltung das gegenwärtige Sistem ändern , so steht ihr kein imperativer Einfluß zu

Gebote , daß sich hiezu gleichfalls die Vororte entschließen , weil dieß mit bedeutenden
Auslagen verbunden ist . Entziehen sich doch bis heute die meisten Vorortegemeinden

einer Beitragsleistung zur Erhaltung und Räumung der Hauptkanäle Wiens , wie¬
wohl sich die Kosten derselben in Folge der Benützung der letzteren durch die Vororte
verthcucrn . Weiters kommt der tägliche Transport einer so riesigen Blasse von Unrath

in Betracht , dessen Kosten theilweise wenigstens durch Verwcrthung des letzteren
gedeckt werden sollte , was aber , nicht zu erwarten ist, weil derselbe durch
Desinfckzion , die Beimengung von Erde und anderen Stoffen die Eignung zur Be¬

nützung für landwirthschaftliche Zwecke in geringem Maße besitzt . Endlich müßte

ungeachtet der Einführung dieses Sistcms ein Theil der Kanüle , weil diese die Ge¬

rinne der in die Donau mündenden Wasseradern bilden , die übrigen aber weil sie
zur Ableitung der mcterologischcn Niederschläge und des Schmutz - und Abfallwassers
dienen , bcibehalten und für deren fernere Erhaltung und Erneuerung Sorge getra¬
gen werden.

Von diesen Anschauungen geleitet empfahl der Blagistrat dem Gemeinderathe,
unter den gegenwärtigen Verhältnissen das Schwcmmsistem beiznbehalten , jedoch unter

der Voraussetzung , daß auf eine durchgreifende Verbesserung hingewirkt werde , wodurch

der öffentlichen Gesundheit abträgliche Uebelstände beseitigt werden . Die Mittel zu
dieser Verbesserung liegen in einer reichlichen Durchspülung der Kanäle mit Wasser,
in der Vervollkommnung der Straßen - und Hauskanäle in Bezug ans Anlage und
Dichtigkeit des Verschlusses , in der gesetzlich geregelten Einflußnahme der Gemeinde

Wien auf die Kanalisirung der Vororte , in einer zweckmäßigen Ventilazion der Kanäle,

der Einführung von Wasserklosets in den Häusern und in dein Bane zweier großer
Sammelkanäle längs der beiden Ufer des Donaukanales , damit die Abfuhrstoffe direkte
in den Hauptstrom abgeleitet werden können . Diese Anträge werden in Gemeinderathe
gegenwärtig einer sorgfältigen Berathnng unterzogen.

*) Nur in den Wiener Gcmeindcbezirkcn Leopold stadt und Land  st r a ß c fällt dieses
Hindernis; weg.



4 . Der Aentral -Iriedhof und die Schließung der allen städtischen
Ariedstöfe.

(Mit 2 Tabellen und 3 Tafeln .)

Es wurde bereits in dem früheren Verwaltungsberichtc dargelegt , daß die

unzureichenden Belegräume der fünf alten städtischen Friedhöfe den Gemeinderath in

die Nothwendigkeit versetzt hatten , die Anlage des neuen Zcntral -Friedhofes derart

zu beschleunigen , daß derselbe noch im Jahre 1874 eröffnet werden konnte . Um dieß

zu Stande zu bringen , wurde sich darauf beschränkt , nach dem genehmigten Gesammt-

plan vorläufig einen Theil der Grundfläche als Friedhof und die erforderlichen Gebäude

provisorisch hcrzustellen . Zn diesem Friedhofstheile wurde die längs der Reichsstraße

gegen Simmering zu rechts vom Haupteiugange gelegene Area in einer Ausdehnung

von 23 Joch 700 Quadratklafter bestimmt . (Vergl . Tafel I .) Am 2 . Oktober 1873

begannen die Rcgulirung des Niveau , die Anlage der Wege und Alleen , der Brunnen

und Sickergrnben und der Gebäude für die Todtengräber , welche Arbeiten am

14 . März 1874 vollendet waren . Im Anschlüsse an diese Arbeiten genehmigte der

Gemeinderath am 27 . März 1874 den vom Stadtbauamte verfaßten Plan der

Gräbereintheilung , durch welchen der Raum für 15 Doppel -, 100 einfache Grüfte,

3228 Einzelgräbcr uud 45 .755 Grabstcllen in gemeinsamen Gräbern geschaffen war.

Im Sommer 1874 wurde eine Leichenkammer , bestehend aus drei Abtheilungen,

mit Sezir - und Agnoszirnngs -Lokalitäten , Temperatur -Regulatoren und telegrafischen

Weckapparaten zur Beisetzung von 100 Leichen und im September 1874 eine Warte¬

halle , für 300 Personen berechnet , erbaut.
In Bezug auf den Leichentransport hatte der Gemeinderath am 30 . Jänner

1874 prinzipiell entschieden , daß in Zukunft die Leichenbegängnißfeier in der Kirche

abzuschließen sei, daß die Trauerfeier zwar vom Sterbehause bis zur Kirche und in

der Kirche ganz in herkömmlicher Weise und auch an Vormittagen  vorgenommen

werden könne , von der Kirche jedoch der Sarg im verschlossenen Leichenwagen ohne

Fackelträger und Musikbegleitung zur Beerdigung nach dem Zentral -Friedhofe zu

bringen , und daß im Falle , als für den Verstorbenen ein Einzelwagen von den Leid¬

tragenden beigestellt wird , die Leiche nach erfolgter Einsegnung in der Kirche sogleich

und direkt nach dem Zentral -Friedhofe überführt , in jenen Fällen jedoch, in welchen

von den Leidtragenden kein Leichenwagen beigestcllt wird , der Verstorbene nach erfolgter,
kirchlichen Einsegnung in einer städtischen Leichen-Sammelkammer beizusetzen und noch

am selben Tage in den Abendstunden im gemeinsamen Sammel -Leichenwagen nach dem

Zentral -Friedhofe zu überführen sei. Von den schon früher im Gemeindegebiete

bestandenen Leichen-Bcisetzkammcrn wurden folgende als städtische Leichen - Sammel-
kammern erklärt:



Im I. Bezirkek. die Leichenkammer bei der Kirche St - Stefan,
2. „ „ „ „ Hospsarrkirche St . Miichael,
3. „ „ „ „ Stiftspfarre Schotten.

II.
III.

4. „ städtische Leichcnkammer in der Ärummbaningasse.
6. „ Leichenkammer bei der Pfarrkirche St . Othinar,
». „ „ „ „ „ Maria Geburt am Rennweg.

IV.
V.

VI.

VII.
VIII.

IX.

7
8.
v

1».

11.
12.
13.
14.

„ Iü.
und I«>.

städtische Lcichenkamincr bei der Pfarrkirche St . Karl.
„ „ in der Amtshausgasse.

Leichenkammer bei der Pfarrkirche St . Aegyd.
städtische Leichenkammer in der Barnabitengasse.
Leichenkammer bei der Pfarrkirche Maria Trost,
städtische Leichenkammcr in der Blindengassc.

„ „ „ „ Lederergasse,
,, ,, ,, Schlösselgasse,

„ „ „ „ Griinethorgasse,
,, ,. „ ,, Wiesengasse.

Die Herstellung zweier Lcichcukainmern in der Brigittenau ulld im Bezirke
Favoriten hatte der Gcmeinderath am 12. September und 12. Dezember 1876 geneh¬
migt; sie werden im Jahre 1877 erbaut und werden eine Kostensumme von 20.000 fl.
in Anspruch nehme». Für jede dieser Leichcnkammern ist ein Lcichcnwächter bestellt
und dessen Dienst durch eine,  Jnstrukzion geregelt. Die Reichen der in den k. k.
Krankenanstalten und in den Garnisonsspitülcrn Verstorbenen werden in keine Sam-
mclkammer gebracht, sondern unmittelbar auf den ZentraUFriedhof überführt.

Eingehende Verhandlungen erforderte die Einrichtung des Leichentrattsportes
zum Zcntral-Fricdhofe, weil die Vororte-Gemcinde Simmering  Schwierigkeiten in
Bezug auf den Durchzug der Leichenwagen auf der durch dieselbe führenden Reichs¬
straße erhob und der Regierung eine gegen die Gestattung dieses Durchzuges gerichtete
Petizion überreichte. Die Gemeinde Wien hatte aber der k. k. n. ö. Statthalterei in
einem am 20. Jänner 1874 erstatteten Berichte die zwingende Rothwendigkeit dar-
gclegt, insolange keine Eisenbahnverbindungzwischen Wien und dem Zentral-Friedhofc
besteht, die Reichsstrnße zum Leichentransporte benützen zu müssen, worauf diese mit Erlaß
vom 16. März 1874 den Lcichentransportzum Zentral-Friedhofe durch Simmering
provisorisch und zwar mit dem Beifügen bewilligte, daß dieses Provisorium auf eine
möglichst kurze Zeit zu beschränken sei. Gleichzeitig wurde die Gemeinde angewiesen, be¬
hufs der Aktivirung des Leichentransportes mit der österr. Stantseisenbahn-Gesellschast
Verhandlungen einzulciten. Letztere legte der Gemeinde hierauf am 14. Dezember 1874
mehrere darauf bezügliche Anträge vor, auf welche jedoch nicht eingegangen werden
konnte, weil durch deren Annahme der Eisenbahntransport vom Staatsbahnhose aus
eine Steigerung der Kosten der Leichenbegängnisse, eine wiederholte Umladung der
Leichen, sowie noch andere Uebclstände zur Folge gehabt hätte, überdies; der Gemeinde
durch das Verlangen der Gesellschaft wegen Uebernahme der Garantien des Erträg¬
nisses des Unternehmens bedeutende Lasten aufgebürdct worden wären. Aus diesen
Gründen beschloß der Gemeinderath am 23. März 1875 bei der k. k. n. ö. Statt¬
halterei um die definitive Bewilligung zum Leichentransporte auf der Reichsstraße
einzuschreiten, worüber diese dem Gemeinderathe am 25. Juli 1875 eröffnete, daß
sie nicht in der Lage sei, schon jetzt diese Bewilligung zu ertheilcn. Der Gemeinde-
rath zog hierauf neuerdings das Projekt der privilegirte» österreichischen Staats-
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eisenbahn-Gesellschaft in Erwägung, gelangte aber am 25. Oktober 1875 zu dem
Beschlüsse, auf eine finanzielle Garanzie der Verzinsung und Amortisazion des auf
die Herstellung der Bahn erforderlichen Anlagekapitals keinesfalls einzugehen, sondern
im äußersten Falle nur die Herstellung der im Innern des Friedhofraumes noth-
wendigen Anlagen übernehmen zu wollen. Zugleich gab der Gemeinderath der
Anschauung Ausdruck, daß überhaupt die Beförderung der Leichen im Wege einer
Lokomotiv-Eisenbahn erst nach Herstellung eines die ganze Stadt umfassenden Bahn¬
netzes durchführbar sei. Ebenso hatte ein von der ersten österr. Schiffahrtskanal-
Akziengesellschaft dem k. k. Handelsministerium im Oktober 1875 vorgelegtes Projekt
für die Herstellung einer Lokomotiv-Eisenbahn zum Zentral-Friedhofe mit der Anlage
des Bahnhofes im III . Gemeinde-Bezirke im Hinblick auf dessen Kostspieligkeit und
da sich die Gesellschaft nicht erklärte, welche Anforderungen sie bei dessen Ausführung
an die Gemeinde zu stellen beabsichtige, kein positives Ergebniß. In Folge
des Scheiterns der Verhandlungen mit den beiden Gesellschaften wandte sich die
Gemeinde neuerdings an die k. k. niederösterr. Statthalterei um definitive Gestat¬
tung des Durchzuges der Leichenwägen durch Simmering und als am 9. Februar
1876 abermals eine abweisliche Erledigung erfolgte, wurde der Rekurs an das k. k.
Ministerium des Innern eingebracht, worüber bisher noch keine Entscheidung vor¬
liegt.

In Bezug auf die Konstrukzion der Leichenwügenwurden auf Grund eines
Erlasses der k. k. n. ö. Statthalterei diese nach Art der Fourgons eingerichtet, an
den Innenflächen mit Blech gefüttert, an der zur Einschiebung des Sarges dienen¬
den Oeffnung mit einem doppelwandigen Verschluß versehen und der äußere Falz
außerdem durch Kautschukverschluß tust- und wasserdicht geschlossen.

Das Leichenfnhrwerk  wurde mit Gemeiuderaths-Beschlnß vom 14. April 1874
im Wege einer Osfertverhaudlung der I. Wiener Leichenbestattungs-Anstalt Lntrsxiiss
<io8̂ oinpss k'nnsln'Ls gegen genaue Einhaltung der Bedingnisse und der fixirten
Preise übertragen, womit jedoch keineswegs die anderen Leichenbestattungs-Unterneh-
mungen von der Beistellung des Fuhrwerkes, wenn ihnen dasselbe Anstalten und
Privatpersonenübertragen, ausgeschlossen wurden; sie hatten sich nur zu verpflichten,
bei den von ihnen veranstalteten Leichcnüberführungen die vorgeschriebene Konstrukzion
des verwendeten Leichenwagens und die Modalitäten des Leichenbegängnisses ein-
znh alten.

Der Dienst der Todtengräber  wurde vom Gemeinderathe am 3. und 10.
Juli 1874 geregelt und derselbe mit Beschluß vom 29. September 1874 den Herren
Johann Lang  und Ferdinand Stockinger  übertragen.

Am 12. August 1874 erließ der Magistrat folgende Begräbnißordnung
für den Zentral -Friedhof:

1. Die Anmeldung der Todesfälle behuss der Leichenbeschauhat wie bisher in der inneren
Stadt (I. Bezirk) bei dem Todtenbeschreibamte am Rathhause , in den übrigen Bezirken in den
Gemeinde-Bezirks-Kanzleien zu geschehen, wo der Beschauarzt Vormittags um 9 Uhr und Nach¬
mittags um 3 Uhr die Liste der bis dahin angemeldeten Todessälle übernimmt.

2. Mit dem Beschaubefunde versehen begibt sich die Partei in das Todtenbeschreibamt, wo
ihr nach Entrichtung der Gebühr die Beerdigungs -Anweisung , d. i. Anweisung zum Transporte
der Leiche auf den Friedhof und für das Grab erfolgt wird.

Die Beerdigungs -Anweisungen sind mit fortlaufenden Nummern zu versehen.
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Die Gebühren sind aus dem angehängtcn Tarife und Verzeichnisse L ) und L ) für den Leichen¬
transport und für die Gräber zu ersehen . Uebcrdieß ist die Todtenbeschau - und Todtenbeschreib-
gebühr mit je 30 kr. zu entrichten.

3. Die Leichen können sowohl in hölzernen , als auch in von innen und außen gut laekirten
Metallsärgen zur Beerdigung Uberbracht werden.

Erstere sind mit hinreichend dicken Wänden zu versehen , welche haltbar untereinander ver¬
bunden sind , und sind längs des ganzen Bodcntheiles und an den Wänden im unteren Drittheile
von der Höhe , besonders aber in den Fugen , mit Pech auszugießcn.

4 . Wird die Leiche nach erfolgter Einsegnung in einem eigenen Leichenwagen verführt , was
gestattet ist, so muß die Grabanweisung von den begleitenden Angehörigen mitgenommen , sonst
aber am Sarge haltbar befestiget werde » .

5 . Die znm Transporte ans den Zentral -Friedhos verwendeten Leichenwagen müssen inwendig
ganz mit Blech ansgesüttert sein , und einen doppelwandigen Verschluß an . der zur Einbringung der
Leichen bestimmten Oeffnung haben , deren äußerer Falz noch durch Anbringung eines Kautschuk¬
verschlusses tust - und wasserdicht und außerdem so schließbar hcrzustellcn ist , daß ein Selbstöffnen der
Thür während des Transportes unmöglich ist.

6 . Die Abfuhr der Leichen , welche ans Begehren der Parteien einzeln auf den Friedhof
überführt werden , hat in einer solchen Weise vor sich zu gehen , daß selbe noch am Tage der kirch¬
lichen Einsegnung am Zentral Friedhofe einlangen und noch am selben Tage daselbst begraben
werden können.

7. Die Lcichenfnhrcn haben ihren Weg womöglich im Trabe znrückzulegen , weßhalb eine
Begleitung zu Fuß , die Verwendung von Fackeln oder Musik ans dem Wege von der Kirche znm
Zcntral -Friedhofe unzulässig erscheint.

8 . Leichen , welche in dem gemeinsamen Leichenwagen geführt werden , sind nach erfolgter
kirchlicher Einsegnung , wo solche stattsindct , in die Leichcnkammcr des Bezirkes zu nberbringen . Der
Leichenwächtcr hat dort die Beerdigungs -Anweisung abzufordern und ist die Nummer derselben
haltbar auf dem Sargdeckel anzubringcn.

0 . Die in den Lcichcnkammern behufs der gemeinschaftlichen Ucbcrführung bcigesctzten Leichen
sind zur Nachtzeit auf den Zentral Friedhof zu führen und bis längstens Mittag des folgenden
Tages zu beerdigen.

10 . Wollen Parteien der Beerdigung beiwohnen , so habe » sie dicß gleich bei Behebung der
Grabanwcisnng im Todtenbcschreibamte anzumeldcn , welches ans der Becrdignngspassirnng eine
Anmerkung beifügt . Die Beerdigung dieser Leichen hat von 8 Uhr Früh an des folgenden Tages,
in der Regel nach der Reihenfolge der Grabesanweisungen , zu geschehen.

11 . Zur Aufnahme der Leichen dienen drei Gattungen von Gräbern:
n ) Gemeinsame Gräber von 7' Breite , 6' Tiefe und der im Friedhofsplane angedeuteten Länge,

in welchen .die Särge nebeneinander beigesetzt werden , mit dem Kopfende gegen einander
liegen und wobei für jeden Sarg eine Breite von 2' berechnet wird.

b ) Einzelngräbcr , die 11 ' lang , 8' tief und 4 ' /^ breit anznlegen sind , in der Art , daß die
innere Lichte des Grabes 7 ' lang und 2 ' / / breit ist und dasselbe an beiden Längenseiten
durch eine 1' breite Erdwand von dem nächsten Grabe getrennt ist und der in der Längen-
richtnng am Kopfe übrig bleibende Raum von 4 ' mit obiger Breite für das Grundmaner-
werk des Dcnkmalcs bestimmt bleibt.

e) Ausgemauerte Gräber (Grüfte ), welche als einfache 14 ' lang , 5 ' breit , — als doppelte eben¬
solang , jedoch 8 ' breit , beide aber 6 ' tief sind.

12 . Die »iib a ) und >>) vorangcsührtcu Gräber müssen über dem Sarge wenigstens
3 >/, ' Erde und einen 1' hohen Grabeshügel erhalten , welch ' letzterer stets aus dieser Höhe zu
erhalten ist. Grüfte sind mit einer steinernen Einfassung am Grnftrande und einem gut schließenden
steinernen Deckel zu versehe », welch ' letzterer mit einem die Einfassung übergrcifenden Falze herzu¬
stellen ist.

13 . Bei gemeinsamen Gräbern können am Ende des Grabes einfache Kreuze ohne Unter¬
mauerung angebracht werden , die in gerader fortlaufender Linie zu setzen sind nnd 6 ' Höhe nicht
überschreiten dürfen.
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Bei Herstellung der Untermauerung für die Denkmäler an Einzelngräbern darf der dazu
bestimmte Flächenraum nicht überschritten und bei der nothwendigen Erdaushebung die Grabeshöhle
nicht geöffnet werden.

14 . In den gemeinsamen Gräbern dürfen nicht mehr als die im Fricdhofsplane bezeichnte
Anzahl , in den Einzelngräber » höchstens 3 , in den einfachen Grüften nur 6, in den Doppelgrüsten
nur 9 Leichen beerdigt werden.

Zwei Leichen von Kindern unter 10 Jahren werden der Leiche eines Erwachsenen gleich¬
gehalten.

15 . Das Setzen von Bäumen und Gesträuchen auf den allgemeinen Gräbern ist ver¬
boten , bei Einzelngräbern und Grüften jedoch insoweit gestattet , als hiedurch der Zutritt zu
anderen Einzelngräbern nicht erschwert wird . Das Setzen von Obstbäumen ist unter keiner Bedin¬
gung gestattet.

16 . Dem Todtengräber steht es frei , die Besorgung der Ausschmückung der Gräber , dann
deren Beleuchtung , crstere gegen den von dem Gemeinderathe genehmigten Tarif (Verzeichniß 6)
zu übernehmen.

Es ist den Parteien gestattet , die Grabausschmückung selbst oder durch Bestellte zu besorgen.
17 . Dem Todtengräber oder dessen Arbeitsleuteu ist verboten , außer den im vor¬

stehenden Paragrafe angcdcuteten Gebühren eine besondere Entlohnung von den Parteien zu
verlangen.

18 . Die Benützung der von der Kommune errichteten Brunnen darf den einzelnen Parteien
nicht verwehrt werden.

19 . Der Todtengräber ist verpflichtet , Jedermann , der den Leichenbof besucht , mit Anstand
zu begegnen , und wenn von ihm über die Grabstcllc eines Verstorbenen Auskünfte verlangt werden,
diese bereitwilligst zu crthcilen.

k . Preis -Tarif für das Leichenfuhrwcrk.

Der Transport der Leichen aus den Gemeindcbezirken Wiens wird von der ersten österr . Leichen-

bestattungs -Gesellschast Lntreprisa <le » pompös tuuödros aus Verlangen vorläufig um nachfolgende

Preise besorgt:

n ) Für Beförderung einer Leiche vom Trauerhanse zur Kirche behufs der kirch¬
lichen Einsegnung und von da direkt zum Zentral -Fricdhof um . 5 fl. — kr.

b ) Für Beförderung einer Leiche vom Trauerhause zur Kirche behufs der kirch¬
lichen Einsegnung und von da behufs der Beisetzung in die Leichenkammer des
betreffenden Bezirkes . 3 fl. — kr.

o) Für die Beförderung einer Leiche von der Kirche in die Leichenkammer . . 2 fl. 50 kr.

<k) Für die Beförderung einer Leiche im gemeinschaftlichen Wagen aus den betref¬
fenden Leichenkammern direkt auf den Zcntral -Friedhof . 1 fl. — kr.

e) Für die Beförderung einer Leiche vom Sterbehanse in eine auf den alten
Friedhöfen befindliche Leichenkammer . 4 fl. — kr.
Von da auf den Zentral -Friedhof . 5 fl. — kr.

Diese beiden Fälle können nur über spezielle Anordnung des Magistrates
eintreten.

k) Für die direkte Beförderung einer Leiche vom Stcrbehause auf den Zentral-
Friedhof . 5 fl. — kr.

8 . Verzeichiiiß der Gebühre » für Grüfte , Einzclngräber und gemeinsame Gräber am
Zentral -Fricdhofe in Wien.

1. Die Gebühr der Grüfte außerhalb der Arkaden ist festgesetzt, und zwar:
für eine einfache Gruft mit . 400 fl. — kr.

„ „ Doppelgruft „ . 800 fl. — kr.
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Die Bestimmung der Gebühren für Grüfte innerhalb der Arkaden bleibt
dem Zeitpunkte Vorbehalten , zu welchem solche Grüfte werden errichtet sein.

Als Beilegegebühr in eine Gruft ist die Gebühr von . 50 fl. — kr.
und zwar bei einer einfachen Gruft von der zweiten , bei Doppclgrüften von der
dritten Leiche an zu entrichten.

Die Benützung einer Gruft dauert so lange , als der Zentral -Friedhof seinem
Zwecke als Bcgräbnißstätte der Stadt Wien zngcwendet bleibt und die Gruft in
gutem Zustande erhalte » wird.

2 . Die Gebühr für ein Einzelngrab ist mit . 50 fl. — kr.
festgesetzt.

Für jede bis zur gesetzlichen Maximalzahl zulässige Beilegung neuer Leichen
ist die Hälfte der ursprünglichen Gebühr , d. i . der Betrag von . 25 fl. — kr.
zu entrichten.

Außerdem ist für einzelne Gräber , gerechnet von der letzten Bestattung
einer Leiche in dieselben , von je 20 zu 20 Jahren eine Renovazionsgcbühr von 20 fl. — kr.
zu entrichten.

Im Falle diese Rcnovazionsgcbühr nicht gezahlt werden würde , wird über
das einzelne Grab andcrweilig verfügt.

Wird gleichzeitig bei der Entrichtung der Gebühr für ein eigenes Grab
auf dem neuen Zentral -Friedhofe ein Scparatbctrag von 20 fl. eiubczahlt , so bleibt
ein solches eigenes Grab seiner Bestimmung über die festgesetzte Zeit von 20 Jahren .
seit der letzten Beilegung erhalten , jedoch nur dann , wenn das Denkmal , welches
jedenfalls auf ein solches Grab gesetzt werden muß , in gutem Zustande erhalten
wird , und nur insolangc , als der Zentral -Friedhof seiner Bestimmung als Bcgrnbniß-
stätte gewahrt bleibt . (Gemcinderaths -Bcschluß vom 24 . Juni 1874 , G . R . Z . 2030,
M . Z . 67320 .)

3 . Für die Beerdigung in einem gcmeinschastlichcn Grabe ist für eine
Person,über 10 Jahre die Gebühr von . 3 fl. — kr.

für Kinder unter 10 Jahren die Hälfte dieser Gebühr mit . 1 fl. 50 kr.
festgesetzt.

Borläufig ist angcordnet , daß das gemeinschaftliche Grab erst nach 15 Jahren wieder mit
Leichen belegt werden darf . Es wird sich jedoch Vorbehalten , im Falle des Bedarfes diese Frist
auf 10 Jahre abzukürzen.

4 . Die Aushebung der Gräber und Grüfte , und zwar bei letzteren auf Kosten der Partei,
besorgt die Kommune Wien.

Die Ausmauerung der Grüfte und die Herstellung von Monumenten und Grabsteinen ist
stets von den Parteien zu veranlassen und auf ihre Kosten zu bestreiten.

5. Alle Gebühren für Grüfte und Gräber sind bei dem magistratischen Todtenbeschreibamte
zu erlegen.

Den Vororten Wiens wird die Mitbenützung des Friedhofes , über welche jedoch der Gemeinde¬
rath von Fall zu Fall sich die Entscheidung vorbehält , unter den jeweilig festzusetzenden Bestim¬
mungen gestattet.

v. Vcrzcichniß der fiir nachstehende Arbeiten des Todtcngräbcrs am Zentral - Friedhöfe
genehmigten Preise.

Eigene Gräber.

Herrichtnng eines Grabes mit feiner Erde , Befleckung mit grünen Stäben . — fl. 90 kr.

Herrichtung eines Grabes mit Blumen ohne Pflege . . . . . . . . . I fl. 80 kr.
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Herrichtung eines Grabes , Besorgung der Blumen und Pflege saimnt Be¬
gießen über die 6 Sommermonate . 5 fl. 50 kr.

Die Belegung eines Grabes mit Rasen , Besetzung mit Blumen , Pflege und
Begießen über die 6 Sommermonate . 7 fl. 50 kr.

Zwei Thujen neben dem Monumente . — fl. 40 kr.

Gemeinsame Gräber.
Für Ausschmückung von gemeinsamen Gräbern mit derselben Besorgung , die Halste der Preise

von den eigenen Gräbern.

Nachdem diese Vorbereitungen getroffen und auch bezüglich des Personen-
Transportes nach dem Zentral -Friedhofe die Fahrtaxe für Fiaker und Einspänner

und der Fahrpreis für die Tramwaylinie : Wien — Zentral -Friedhof festgesetzt war,
beschloß der Gemeinderath iir seinen Sitzungen vom 1 . und 2 . Oktober 1874 , den
Zentral -Friedhof am 1 . November 1874 zn eröffnen und von demselben Zeitpunkte
an in den fünf alten Kommunal - Friedhöfen die Beerdigungen einzustellen . Von
einer Einweihung des Friedhofes auf Veranlassung der Gemeinde wurde Umgang
genommen , damit letzterem der interkonfessionelle Charakter gewahrt bleibt , jedoch
erklärte der Gemeinderath in seiner Sitzung vom 23 . Oktober 1874 , daß er den
gesetzlich anerkannten Religionsgenossenschaften nicht hindernd in den Weg treten
wolle , wenn sie dem Zentral -Friedhofe die religiöse Weihe zu geben wünschen , unter
der Voraussetzung , daß durch diesen religiösen Akt das Verfügungsrecht der Kom¬
mune über den Zentral - Friedhof in keiner Weise beschränkt werde . Von diesem
Gesichtspunkte ans erhob er auch gegen den Akt der Benedikzion von Seite des
fürsterzbischöflichen Konsistoriums keinen Anstand.

Während der vorbereitenden Schritte zur Eröffnung des Zentral - Friedhofes
kam auch ein Uebereinkommen mit der israelitischen Kultusgemeinde wegen
Ueberlassung einer Grundfläche zur Errichtung eines abgesonderten Friedhofes zu
Stande . Die Verhandlungen verzögerten sich ans dem Grunde , weil durch die
rituellen Bestimmungen der Israeliten über die Bestattung ihrer Leichen die Fest¬
stellung des Werthes der abzutretenden Grundfläche erschwert wurde . Diese Bestim¬
mungen gestatten nämlich nicht die Exhnmirung einer Leiche und es kann daher nicht
wie bei den christlichen Konfessionen nach einem gewissen Zeiträume jedes gemeinsame
und selbst jedes Einzel -Grab , mit Ausschluß der Grüfte , um belegt und aus der
Benützung der Grundfläche wieder ein Erträgniß erzielt werden . Aus diesem Grunde
wäre es nicht unbillig gewesen , den Werth der an die israelitische Kultusgemeinde
zu überlassenden Grundfläche zu kapitalisircn . Nach einer von der städtischen Buch¬
haltung angestellten Berechnung würde darnach die israelitische Knltusgemeinde für
ein Joch 20 .000 fl . zu zahlen gehabt haben . Da diese sich entschieden weigerte , auf
eine solche Forderung einzugehen und die Errichtung eines neuen Friedhofes an
einem anderen Orte in Aussicht stellte , so hielt der Gcmeinderath im Interesse der
angestrebten Zentralisirung des Begräbnißwesens und in Würdigung der besonderen
hier obwaltenden Verhältnisse au dem vorerwähnten Gesichtspunkte nicht fest und
überließ der israelitischen Knltusgemeinde die angesuchtcn 30 Joch Grundfläche mit
Beschluß vom 30 . Oktober 1874 unter folgenden Bedingungen : Die Gemeinde Wien
nimmt hiefür nur den Selbstkostenpreis der Erwerbung der Grundfläche in Anspruch.
Die israelitische Kultusgemeinde trägt zu den Kosten der Baulichkeiten auf dem Zentral-
Friedhofe , insoferne diese nicht einen konfessionellen Charakter haben , und zu den
allgemeinen Verwaltungskosten nach dem Verhältnisse des Raumes des ihr vorbehal-
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teneil Thciles zum ganzen Friedhöfe (d. i. mit 30 ' 345 ) bei .*) Die nach den Anfor¬
derungen des Kultus zu errichtenden Bauten auf ihrem Friedhoftheilc hat die israeli¬
tische Gemeinde auf ihre Kosten zu führen . Die äußere Anordnung und die innere
Eintheilnng des Raumes ist nach einem von der Gemeinde Wien zu genehmigenden
Plane durchzuführen . Wenn binnen der nächsten zwanzig Jahre aus anderen als
öffentlichen Rücksichten oder wegen Mangels an Raum der Zeutral -Friedhof aufge¬
lassen wird , so erhält die israelitische Kultusgemeindc für jedes noch unbenützte Joch
Grundfläche jenen Betrag rückvergütet , welchen die Gemeinde Wien dafür selbst
erlöst , wobei festgestellt wird , daß dieser Erlös den von der Knltnsgemeinde selbst
bezahlten Ankaufspreis nicht übersteigen darf . Durch eine solche Auflassung des Zen-
tral -Friedhofes verliert die Kultusgemeinde wohl das Recht der weiteren Leichen¬
bestattung ; es bleibt jedoch die Widmung des ihr überlassenen Grundes als Ruhe¬
stätte der Todteu iusolange aufrecht , als nicht der Zeutral -Friedhof seiner Bestimmung als
Ruhestätte der Todteu überhaupt entfremdet wird . Eine theilweise Auflassung desZentral-
Friedhofes alterirt aber nicht das Recht der Kultusgemciude ans die fernere Benützung
ihres Friedhofantheiles . Im Falle einer Erweiterung des Zentral -Friedhofes hat die
Kultusgemeindc in demselben Verhältnisse und unter denselben Bedingungen , welche
bezüglich der jetzigen Antheilnahine vereinbart werden , an den neuen Erwerbungen zu
partizipiren . Der ans Grund dieser Bedingungen vereinbarte Vertrag wurde vom
Gemcinderathe am 20 . Juli 1877 genehmigt.

Durch den Abschluß der Verhandlungen mit der israelitischen Knltnsgemeinde
wegen Ueberlnssnng einer Grundfläche zur Errichtung eines abgesonderten Friedhofes
war schon kurze Zeit nach der Eröffnung eine Erweiterung des Belegranmes auf
dem Zcntral -Fricdhofc nothwendig geworden . Am 12 . Februar 1875 genehmigte der
Gemeindcrath die Einbeziehung von 41 Joch rechts von der Friedhofaxe in der Richtung
gegen Simmering gelegenen Ackcrgrundes (vergl . Tafel I .) , wodurch nach Abrechnung
der für den israelitischen Friedhof gewidmeten Area von 214/ .̂ Joch Raum für 230
einfache , 30 Doppel -Grüfte , 71 .50 Einzelgräber und 20 .748 Grabstellcn in gemeinsamen
Gräbern geschaffen wurde . Die Arbeiten begannen am 15 . September 1875 und wur¬
den am 18 . September 1876 vollendet . Sie umfaßten nebst der Regnlirnng des Ter¬
rains und der Herstellung der Wege auch die Fortsetzung der Umfricdungsmaner und
die Herstellung eines Wasserabzugskanales zur Ableitung der durch Niederschläge her¬
vorgerufenen Wassermengen . Gleichzeitig wurden die Wege auf dem schon bestehenden
Friedhoftheilc , welche durch die abnorme Durchweichung des Bodens in Folge des
raschen Schmelzens der großen Schnccmassen im Frühjahre 1875 stark gelitten , rekon-
struirt und auch ein Wasserabzngskanal und Rinnsale hcrgestcllt , wozu der Gemeinde¬
rath am 3 . September 1875 seine Zustimmung gab . Im Interesse der Verschönerung
hatte der Gemeindcrath schon am 12 . Mai 1875 die Bepflanzung des Friedhofes mit
amerikanischen Ulmen und Linden und mit Zierstränchen und am 14 . März 1876 die
Besämung der Hügel der gemeinsamen Gräber zur Erzielung eines dichten Gras¬
bodens angeordnet.

Bald nach der Eröffnung des Friedhofes beauftragte der Gemcinderath die
Architekten Mhlins und Bluntschli die Pläne für die beiden definitiven Admini-

*) Die von der Gemeinde Wie » zur Errichtung des Zcntral -Friedhoses erworbene Gcsammt-
arca beträgt 345 Joch.
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strazionsgcbäude zu entwerfen . Am 1. Oktober 1875 wurden dieselben , nachdem

deren Zweckmäßigkeit und Solidität von dem Magistrate geprüft worden , vom
Gemeinderathe genehmigt und mit dem Erlasse vom 25 . Dezember 1875 der Bau¬

konsens von der k. k. n . ö. Statthalterei ertheilt . Diese Gebände , welche im eben¬
erdigen Geschosse die Kanzlei -Lokalitäten , Wartcsäle und Dicnerswohnungen und im

ersten Stockwerke Wohnungen für Beamte , Todtengräber und Diener enthalten,
konnten bereits im Oktober 1876 der Benützung übergeben werden . Von dem rechts

vom Hauptportale gelegenen Gebäude werden auf Tafel III . die Grundrisse und ein
Durchschnitt desselben beigefügt . Zur Erläuterung der Eintheilnng der Gräber und

Grüfte , sowie des Standes der bis Anfangs Jänner 1877 vorgenommenen Belegung
wird die Tafel II . beigegeben . Diese bedeutenden Herstellungen hatten einen großen

Theil der in den Anleihen der Jahre 1866 und 1874 für die Errichtung des Zen-
tral -Friedhofes vorgesehenen Summe (vergl . Tabelle II . uud III . der Darstellung
„Städtischer Haushalt " im Abschnitte „ Finanzen " ) in Anspruch genommen . Die
Auslagen beliefen sich bis Ende 1876 auf 1,214 .515 fl.

Durch die in kurzer Zeit erlangte große Ausdehnung des Zentral -Friedhofes
fand sich der Gemeinderath veranlaßt , zur Organisazion der Friedhofs -Verwaltung
zu schreiten . Mit den Beschlüssen vom 2 . und .8 . Mai 1876 sistcmisirte er die
Stelle eines Verwalters mit dem Jahrcsgehalte von 1800 fl . und einer Natural-
wohnung . Der dazu ernannte Beamte trat seinen Dienst am 1 . September 1876 an.

Im Interesse der öffentlichen Sicherheit wurden im Jahre 1876 Verhandlun¬
gen wegen Einbeziehung des Zentral - Friedhofes in den Polizei - Rayon der Stadt

Wien eingelcitet ; inzwischen aber ist von der k. k. Polizei -Direkzion ein Sicher-
Heitswach - Posten , bestehend aus 1 Inspektor , 8 Mann und 4 Berittenen exponirt,
demselben mit Gemcinderaths -Beschluß vom 12 . Dezember 1876 ein unentgeltliches
Dienstlokale in einem der Gebäude des Friedhofes cingeräumt und der Mannschaft,
ausschließlich der berittenen , eine Zulage von 20 kr. pr . Mann und Tag bewilligt
worden . Dieser Wachposten wurde Anfangs 1877 mit dem Telegrafennetze des Wiener

Polizeirayons in Verbindung gebracht . Zur Herstellung dieser Telegrafenverbindnng
bewilligte der Gcmcinderath einen Beitrag von 404 fl.

Die Schließung der alten städtischen Friedhöfe,  mit der Kund¬

machung des Magistrats vom 10 . Oktober 1874 publizirt , hatte eine Anzahl
Besitzer von eigenen Gräbern und Grüften bestimmt , beim Gemeinderathe

darüber Beschwerde zu führen , und , als dieser erklärte von der getroffenen Verfügung
nicht abzugehen , an die k. k. n . ö . Statthalterei zu rekurireu . Mit dem Erlasse vom

9 . November 1874 wurde dem Bürgermeister von Sr . Exzellenz dem Herrn Statthalter
bekannt gegeben , daß er mit Rücksicht auf den Umstand , als die vom Magistrate am
10 . Oktober 1874 publizirte Kundmachung nach dem Gesetze vom 30 . April 1870
eine sanitätspolizeiliche Vorschrift bezüglich des Begräbnißwescns sei, welche in den

übertragenen Wirkungskreis der Gemeinde falle , und in Bezug auf deren Handhabung von

der kais. Regierung zu überwachen sei, sich berufen fühle , über die erwähnten Beschwerden
mehrerer Parteien in höherer Instanz zu entscheiden . Zum Behufe dieser Entscheidung
fand er für nothwendig , daß die entsprechenden Daten zur Beantwortung der Frage
über die aus öffentlichen sanitären Rücksichten gebotene unbedingte Schließung der
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alten Friedhöfe im Wege eines kommissionellcn Lokalaugenscheines auf den fünf Fried¬
höfen ermittelt werden . Noch vor Abhaltung dieser kommissionellen Verhandlung
bewilligte der Herr Statthalter provisorisch die an ihn gelangten Ansuchen einzelner
Grnftbesitzer zur Beilegung von Leichen ihrer Angehörigen , jedoch ohne Präjudiz für
die zu treffende Entscheidung , und beauftragte mit dein Erlasse vom 17 . November 1874
den Magistrat , bei weiters ihm zukommenden Gesuchen in dieser Richtung
Amt zu handeln , lieber die Verfügungen des Herrn Statthalters - beschloß der Ge¬
meinderath am 20 . November 1874 den Rekurs an das k. k, Ministerium zu ergreifen,
worin er die rechtlichen Gründe gegen die Beschränkung seiner Kompetenz in der Frage
der Schließung der alten Friedhöfe geltend machte und sowohl über die Abhaltung des
Lokalaugenscheines als auch über die provisorische Gestattung der Beilegung von
Leichen in den Grüften der alten Friedhöfe sich beschwerte . Zugleich lehnte er die
Beteiligung an den kommissionellen Verhandlungen ab.

Aus Grund der kommissionellen Erhebungen entschied hierauf der Herr Statthalter
mit dem Erlasse vom 22 . Dezember 1874 , daß mit Rücksicht auf die übereinstim¬
menden Gutachten der eiuvernommcncn Sanitätsorgane eine weitere Beilegung von
Leichen in die eigenen Gräber der bisherigen fünf Wiener Friedhöfe im Interesse
der öffentlichen Sanität nicht gestattet werden könne , und er daher nicht in der
Lage sei, den von mehreren Parteien dießfalls eingebrachten Beschwerden Folge
zu geben . Dagegen seien die sanitären Rücksichten , welche für die Auflassung der aus-
gemauerten Grüfte geltend gemacht werden , gegenüber der Thatsache , daß die Anzahl
von Leichen, welche in denselben noch Raum findet im Vergleich zur Gesammtzahl
der Begräbnißplütze , sowie daß die Zahl der jährlich stattfiudenden Beilegungen in den
Grüften so klein sei, daß denselben ein wesentlicher Einfluß ans die Sanitätsverhält-
nissc Wiens nicht bcigelcgt werden könne , — dann gegenüber dem Umstande , daß die
Besitzer der Grüfte zur Klarstellung und Austragung ihrer ans diesen Besitz sich
beziehenden , wie immer gearteten Privatrcchte , sowie zur Erwerbung und Herstellung
neuer Grabstellen im Zentral -Fricdhofe oder andern Ortes auf Zugestehnng eines
angemessenen Zeitraumes billigcrwcise und umsomehr Anspruch haben , als bekanntlich
solche Grabstellen noch bis in die allerletzte Zeit vor der Eröffnung des Zentral-
Friedhofes an Parteien entgeltlich überlassen wurden , nicht so überwiegend , daß die
Auflassung der Grüfte sofort und unbedingt erfolgen müßte . Ans Grund des Gesetzes
vom 30 . April 1870 ermächtigte er den Magistrat , welcher nach tz. 4 lit . t> dieses
Gesetzes und tz. 117 des provisorischen Gemcindestatutes zur Durchführung der sanitäts¬
polizeilichen Verordnungen und Vorschriften über Begräbnisse berufen ist, die Bei¬
legung von Leichen in die auf den fünf alten Wiener Friedhöfen bestehenden Grüfte
von Fall zu Fall noch innerhalb einer Zeitfrist von längstens fünf Jahren (vom
1. November 1874 an gerechnet ) , unter der Bedingung zu gewähren , daß die Gruft,
welche benützt werden will , trocken und ihr Mauerwcrk gut erhalten ist, wovon sich
jedesmal die Ucberzeugnng zu verschaffen sei, und der Verschluß der Leiche, wenn letztere
nicht konservirt wird , in einem doppelten , innen gut verlöthcten Metallsarge statt¬
finde . Bezüglich der Uebertragung der Leichen ans den alten Friedhöfen in den Zcntral-
Friedhof verfügte er , daß die hierüber in eben dieser Kundmachung Art . 3 getroffene
Verfügung mit jenen Bestimmungen in Einklang zu bringen sei, welche die Mini-
sterial -Verordnnng vom 3 . Mai d. I . über Transport und Exhnmazion von Leichen
enthält . Was den Rekurs anbelangt , welchen der Gemeinderath gegen seine Verfüguu-
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gcn am 16 . d , Mts . eingebracht hatte , so erklärte der Herr Statthalter denselben
nunmehr für gegenstandslos , nachdem dieser Rekurs einerseits gegen die Anordnung
des Lokalaugenscheines auf den Friedhöfen , somit gegen eine mittlerweile bereits
vollzogene Thatsache, — anderseits aber gegen die provisorische Gestattung von Leichen¬
beilegungen in den Grüften und eigenen Gräbern gerichtet sei, welche Verfügung
durch die gegenwärtige Entscheidung von selbst außer Wirksamkeit trete.

In Folge dieses Erlasses wurden von der Gemeinde die inzwischen geduldeten
Beilegungen der Leichen in den innerhalb der alten Friedhöfe gelegenen , bereits er¬
worbenen Familiengräbern , beziehungsweise in den nicht gemauerten Einzelngräbern
am 27 . Dezember 1874 gänzlich eingestellt , und nur noch bis 31 . Oktober 1879
Leichenbeilegungen in den gemauerten Grüften für zulässig erkannt . Da jedoch aus
dem Inhalte des erwähnten Erlasses , wodurch der Blagistrat zur Beilegung von
Leichen auf den fünf alten Friedhöfen unter den fcstgestellten Bedingungen von:
snnitüts -polizeilicheu Standp nkte aus ermächtigt wurde , nicht mit Beruhigung entnom¬
men werden konnte , daß das Verfügungsrecht der Gemeinde über jene ihr eigenthüm
liehen Grundflächen , welche als gemeinsame Begräbnißplätze geschlossen wurden , unein¬
geschränkt fortbesteht , so fand sich der Bürgermeister im Namen des Gemeinderathes
bestimmt , auch gegen diesen Erlaß Sr . Exc . des Herrn Statthalters zur Wahrung
der Rechte der Gemeinde und unter Darstellung der gesetzlichen Gründe , welche erstere
zur Schließung der alten Friedhöfe veranlaßten , den Rekurs an das k. k. Ministerium
des Innern zu ergreifen

In Bezug auf die Uebertragung der Leichen von den fünf alten Friedhöfen
auf den Zentral -Friedhof wurde mit dem Gemeinderathsbcschlusfe vom 22 . Jänner 1875
festgcstellt , daß von den bei der Erwerbung von Gräbern und Grüften auf dem
Letzteren zu entrichtenden Gebühren jene in Abzug zu bringen sind , welche für die
Grabstellen auf den alten Friedhöfen zu entrichten waren , und daß für die Exhumirung
von Leichen ans eigenen Gräbern der Betrag von sechs Gulden und aus Schachten
von zehn Gulden an den Todtengräber , ferners an die Stadtfisiker ohne Unterschied
der Betrag von zehn Gulden zu bezahlen sei, auch in dem Falle , wenn mehrere in
einem Grabe befindliche Leichen gleichzeitig exhumirt werden.

Am 26 . Oktober 1876 hatte der Gemeinderath Bestimmungen für die Rück¬
vergütung der Grabstellgebühren bei Uebertragung von Leichen aus einem
Grabe des Zentral -Friedhofes in das andere getroffen.

Wegen Auflassung der Friedhöfe der evangelischen und griechischen Glaubens¬
genossen sind hierüber die Verhandlungen noch nicht abgeschlossen , indem die von
diesen Kirchengemeinden gegen die vom Gemeinderathe angeordnete Schließung er¬
griffenen Rekurse noch nicht erledigt sind.

Die Mitbenützung des Zentral - Friedhofes  wurde den Vororten  Wiens
am 31 . Mai 1874 unter der Bedingung zugestanden , daß bei derselben eine zwanzig-
perzentige Erhöhung der normirten Gräbergebühren einzutreten habe und die Geneh¬
migung dem Gemeinderathe von Fall zu Fall Vorbehalten bleibe . Aus eigener Jnizia-
tive verzichtete der Gemeinderath am 15 . Oktober 1875 unter Anfrechthaltung der
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übrigen Bestimmungen auf den zwanzigperzentigen Zuschlag, in der Hoffnung, daß alle
Vororte diese ihnen von der Gemeinde Wien zngestandene Begünstigung und die dießfalls
von derselben gebotenen Vorthcile im eigenen Interesse ansnützen werden. Es machten
jedoch bloß die Vororte: Währing , Weinhans und Nenlerchenfeld auf Grund
der vom Gemeinderathe in den Sitzungen vom 30. Oktober 1874, 16. November 1874
und 18. Oktober 1875 gefaßten speziellen Beschlüsse Gebrauch. Veit den zur Pfarre
Reindorf gehörigen Vororten: Fünfhnus , Sechshaus und Rudolfsheim,
welche früher dem Schmelzer Friedhofe cinverleibt waren und nach dessen Schließung
zur Anlage eines neuen Friedhofes schreiten mußten, führten aber die gepflogenen
Verhandlungen bisher nicht zum Ziele. Diese hatten, nachdem die von ihnen im
Jahre 1871 beabsichtigte Anlage eines Friedhofes im Flurgebiete Breitensee mit
Erlaß des Ministeriums des Innern vom 27. Dezember 1871 als unzulässig erklärt
worden, in Baumgarten einen Grundkomplex im Ausmaße von 6 Joch 486 Qna-
dratklafter, theils zu dem daselbst bestehenden neuen Orts -Friedhof gehörig, theils an
denselben anstoßend, erworben und von der k. k. BezirkshauptmannschastSechshaus
in Anbetracht der zur Entscheidung drängenden Sachlage und da dieselben nach den
bestehenden Vorschriften imperativ zur Theiluahme am Zentral-Friedhofe nicht ver¬
halten werden konnten, provisorisch die Bewilligung zur Benützung des Orts -Friedhofes
zu Baumgarten für die Beerdigung ihrer Leichen erhalten. Auch das k. k. Ministerium
des Innern gab hiezu mit dem Erlasse vom 28. Mai 1876 seine Zustimmung,
jedoch mit der Beschränkung, daß bloß die Leichen der Angehörigen dieser Orts-
gemeindcn ans dem Orts -Fricdhofe in Baumgarten in gemeinsamen und eigenen
Gräbern beerdigt werden dürfen. Auf Grüfte und Grabstellen, welche schon vor
dieser Entscheidung erworben waren, fand diese Bestimmung keine Anwendung.

Mit den Vororten: Simmering, Ober- und Unter-Meidling, Hernals, Döbling
und Nnßdorf war bisher kein Anlaß, in Verhandlung zn treten, weil die dort beste¬
henden Orts -Friedhöfe noch in Verwendung stehen.

Seit der Eröffnung des Zcntral-Fricdhofes bis Ende 1876 kamen folgende
Grabstellen  in Verwendung: Tabelle i.

Anzahl der

einfachen doppelten dreifachen eigenen gemeinsamen

Grüfte G r a b st e l l e n

Im Jahre 1874 . 4 2 — 107 1.526

„ » 1875 . 2 !» 5 — 1537 11 .020

„ „1876 . 21 4 1 1475 12.239

Gesammtsumme . 54 11 1 3209 24 .785

Eine Uebersicht der Eintheilung der Grabstellen bietet Tafel II . Die Zahl der
Exhumirungen und die Länder, in welche die Leichen überführt wurden, ist ans der
folgenden Zusammenstellung zn ersehen.
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Tab. II.
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Jahr

Gesammtzahl

Exhnmirungen ans den Friedhöfen

St . Marx Matzlcins-
dorf

Hnnds-
thnrm Schmelz Währingcr

Friedhof
Zentral-
Friedhos

Israel.
Friedhof

Protest.
Friedhof

1874 22 6 6 - 5 2 «)

1875 98 29 20 - 26 10 5 — 1

1876 92 19 16 11 23 14 8 1

Summe 212 54 42 18 54 26 15 —

ImJahre

Die exhnmirten Leichen wurden überführt in der nachstehenden Zahl nach den
nachbenanntcn Friedhöfen

derVororteWiens,zweiStundenEnt¬

fernungNicder-Oesterreich^
^ Z
A o

ÄS UngarnundNebenlanderAusland

Wiener

Zentral-Fried-

hof
5Wiener

Kommunal-
Friedhöfe

Israelitischer
FriedhofProtestant.Friedhof

« L
Z ^

1874 7 1 4 3 > 2 — 1 22

1875 23 10 3 3 5 52 1 — 1 98

1876 27 13 2 1 / - 47 1 1
>

1 92

Die Zahl der von Auswärts nach Wien überführten und in Wiener
Friedhöfen beerdigten Leichen*) war:

im Jahre 1874 . . 230
„ „ 1875 . . 256
„ „ 1876 . . 380

Summe . 866
In den fünf alten städtischen Friedhöfen wurden in der Zeit vom1. November

1874 bis Ende Juni 1877 Leichen beigelegt:
im Jahre 1874(vom1. Nov. bis 31. Dez. 1874) in Grüften 13, in eigenen Gräbern 73,

1875 „ 106,
1876 .. 14,
1877 bis Ende Juni 1877 . „ 29,

Summa . 212.
Die Beilegungen in den eigenen(nicht gemauerten) Gräbern werden am 28. De¬

zember 1877 gänzlich eingestellt werden.

*) Die überwiegend größte Zahl der Leichen wurde im israelitischen Friedhofe vor der
Nußdorferliniebeerdigt und nur verschwindend kleine Zahlen entfallen auf den protestantischen,
griechischen und Zentral -Friedhof.

Gemeinde-Verwaltung Wiens. 43
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